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Zum 1. Januar 2020 erfolgte in Niedersachsen eine Anderung der Zustandigkeiten bei der
Eingliederungshilfe. Die ortlichen Trager sind seitdem verantwortlich fur alle Hilfen bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten bzw. bis zur Abschluss der
allgemeinen Schulbildung.

Im Hinblick auf die Umsetzung der ,GroRen Lésung® im Kinder- und
Jugendhilfeinklusionskonzept hat die Stadt Braunschweig bereits im April 2021 die
Eingliederungshilfen fir Kinder und Jugendliche nach dem SGB VIl und dem SGB IX
organisatorisch im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie zusammengelegt.

Die Uberortliche Kommunalprifung (06Kp) prifte bei 10 Kommunen die Umsetzung des
Bundesteilhabegesetzes (BTHG).

Die entsprechende Prifungsmitteilung wurde den niedersachsischen Kommunen durch den
Landesrechnungshof mitgeteilt. Diese ist als Anlage beigeflgt.

Jedem Ratsmitglied ist nach § 5 Absatz 1 Satz 2 NKPG auf Verlangen Einsicht in die
Prifungsergebnisse der Bestandserhebung zu gewahren. Diese Anforderung wird mit
Vorlage der Prifungsmitteilung als Anlage zu dieser Mitteilung erfullt.

Zusatzlich werden die Prifungsergebnisse gemal § 5 Abs. 2 Satz 1 NKPG an sieben
Werktagen o6ffentlich ausgelegt.

Fir die Stadt Braunschweig ergeben sich folgende Prifungsmitteilungen:

- Mit dem Sicherstellungsauftrag gemaf § 95 SGB IX sind die Kommunen verpflichtet, fir
alle Kinder und Jugendlichen bedarfsgerechte Eingliederungshilfeleistungen rechtzeitig,
ausreichend und ortsnah zur Verfiigung zu stellen. Insbesondere flir den Personenkreis
der Kinder und Jugendlichen mit geistiger Beeintrachtigung und besonderen
Verhaltensauffalligkeiten (Leistungstyp 2.2.2.2) fehlen jedoch landesweit stationare
Angebote, weil die angemessen finanzierte Anschlussversorgung mit Volljahrigkeit durch
den Uberdrtlichen Trager nicht gesichert ist. DarGber hinaus sind die vorhandenen
Inobhutnahmeeinrichtungen gemaR § 42 SGB VIl in der Regel nicht barrierefrei und fir
Kinder mit kérperlicher Beeintrachtigung ungeeignet. Fir die Erteilung einer
Betriebserlaubnis fehlen jedoch rechtskreistibergreifende Vorgaben.

Das hat zur Folge, dass im Falle eines Handlungsbedarfes fir die betroffenen Kinder und
Jugendlichen ad hoc EinzelmaRnahmen geschaffen werden miissen, deren Zuschnitt
oftmals nicht passgenau sein kann.



Fur die erforderliche Strukturplanung geman § 95 SGB IX ist ein Finanz- und
Fachcontrolling unerlasslich und durchzuflhren. Ein hierflr notwendiger Dienstposten ist
im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie bisher nicht vorgesehen. Die Stadt
Braunschweig wird von der tberdrtlichen Prifungskommission jedoch aufgefordert, ein
Finanzcontrolling gemaf § 21 KomHKVO durchzuflhren.

Darlber hinaus halt es die tUberortliche Prifungskommission fir erforderlich, die
Gesamtplanung systematisch durch ein Fachcontrolling auszuwerten, was bei der Stadt
Braunschweig ebenfalls noch nicht vorhanden ist. Eine umfassende strukturelle
Angebotssteuerung ist aus Sicht der Uberortlichen Prafung nur moglich, wenn eine
Auswertung der Gesamtplanung, ein Finanzcontrolling sowie Evaluationen etabliert sind,
auf deren Grundlage MalRnahmen zur Anpassung der Angebotsstruktur abgeleitet
werden konnen. Hierfur ist aus Sicht der U6Kp ein Fachcontrolling unerlasslich.

Die Entwicklung der Pro-Kopf-Ausgaben ist auch in der Stadt Braunschweig eine Folge
der Entgelterhéhungen als Auswirkung hoher Inflationswerte und Tarifabschlisse. Hinzu
kommen zusatzliche Aufwendungen fir individuelle Bedarfe, beispielsweise fur einen
Gebardendolmetscher im Schulunterricht.

Im Schnitt stiegen die Aufwendungen fiir Eingliederungsleistungen fiir Kinder und
Jugendliche in den gepruften 10 Kommunen um 16,3%.

Die fehlende Griindung einer Arbeitsgemeinschaft gemaf § 96 Abs. 3 SGB IX mit den
Leistungsanbietern wurde ebenfalls in der Prifungsmitteilung bemangelt. Diese ist
bereits im Frihjahr 2024 eingerichtet worden. Weiterhin haben sich aus der
Arbeitsgemeinschaft Unterarbeitsgruppen zu Schwerpunktthemen ambulante
Versorgung, Schulassistenzen und Pooling sowie stationare Versorgung gegrindet. Ein
Projekt zur Umsetzung des Poolingmodells ist exemplarisch an einer Forderschule
gestartet und wird fachlich begleitet.

Die Fachkrafte in den Kommunen missen die Moéglichkeiten in den Sozialrdumen der
Menschen mit Behinderungen gut kennen, seit dem 1. Mai 2024 ist daher die
Verfahrenslotsin gem. § 10b Abs. 2 SGB VIII damit befasst, die Infrastruktur in den
Sozialrdumen zu erfassen, um eine inklusive Ausrichtung in der Stadt Braunschweig
sicherzustellen.

Dr. Rentzsch

Anlage/n:
Prifungsmitteilung Umsetzung BTHG



Die Prasidentin des

Niederséachsischen Landesrechnungshofs

- Uberortliche Kommunalprifung -

Prafungsmitteilung

Umsetzung BTHG

Ubersandt an

Ml

Landkreis Friesland
Landkreis Goslar
Landkreis Harburg
Landkreis Hildesheim
Landkreis Oldenburg

Hildesheim, 19.02.2025
Az.: 10712/6.4 — 22/2023

@g Niedersachsen

Landkreis Stade
Region Hannover
Stadt Braunschweig
Stadt Emden

Stadt Oldenburg



Die Préasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs
Prufungsmitteilung vom 19.02.2025, Umsetzung BTHG

W N -

4.2
4.3

5.1
5.1.1
512

5.2

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.24

5.3

6.1
6.2

Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte..............cc..iiinn . 5
Prufungsanlass und Durchfuhrung der Prifung .......cccoooeeeeiiiiinnienninnnnn, 8
OrganisatioNSSIIUKLUL ........cooiiieice e e 10
Angebot und Nachfrage..........ccccouiiiiiiiiiii e 12
Angebote der Eingliederungshilfe..............ccccooiiiiiiiiie 12
Nachfrage nach Eingliederungshilfeleistungen..........ccccccooviieiiiiiiniiiiiinnnnnn. 14
Auf- und Ausbau inklusiver SOZIalr&UMEe ..............uuvuvimiiiiiiiiiiiiiiiiieen. 16
Steuerung der ANgebOtSSTIUKEUT ......oovvviiiiiiiiiiiiiiiiieeee 18
Vorhandene ANgebOotSSIIUKIUN ..o 19
Uberblick tber Leistungsangebote ..., 19
Uberblick Gber den Sozialraum ..., 20
Bendtigte ANGEDOtSSITUKLUL .........oovviiiiii e, 21
Auswertung der Gesamtplanung ...........eeeiiiieiiiiiiiiiie e 21
FINanzcontrolling .........ooooo oo 23
Austausch mit anderen AKLEUIEN .............uuuuuuummminmmniiiiiiiiiieeinennnnnnnennnneen. 24
EVAlUALION ..o 28
Mafinahmenentwicklung und -bewertung............cccooeeeviviiiiiienieeee e, 28
Kennzahlen der Eingliederungshilfe fir junge Menschen .................. 30
Entwicklung der Anzahl der Leistungsberechtigten und Ausgaben............ 31
Leistungen der sozialen Teilhabe und Teilhabe an Bildung...................... 34
Stellungnahmen der KOMMUNEN .......ooooiiiiiiiiiiiieceecceees e 36
FaZIt oo, 39

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Integrationsplatze in Regelkindergarten und Platze in HPK pro 1.000

Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren im Jahr 2023.............ccccccee.... 13
Abbildung 2: Schematische Darstellung der Strukturplanung in der

Eingliederungshilfe in Kurzform...........ccccoo 19
Abbildung 3: Entwicklung der Leistungsempféangerdichte im Prifungszeitraum........... 32

Abbildung 4: Entwicklung der Bruttoausgaben pro leistungsberechtigter Person

IM PrifungSZeItraum ... .....uueii e e e e e eanees 33

Abbildung 5: Verteilung der Fallzahlen und Bruttoausgaben im Jahr 2022

NACh LeIStUNGSGIUPPEN . ...utiii e e ettt e e e e e et e e e e e e e e e e et a e e e e aeeeeannes 34



Die Préasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs
Prufungsmitteilung vom 19.02.2025, Umsetzung BTHG 3

Anlagenverzeichnis

Anlage 1
Anlage 2

Anlage 3

Anlage 4
Anlage 5
Anlage 6

Anlage 7

Anlage 8

Schematische Darstellung der Strukturplanung in der Eingliederungshilfe
Organisation der Eingliederungshilfe (EGH) nach SGB IX fur Kinder und
Jugendliche

Angebote mit vereinbarten Platzzahlen fir junge Menschen mit Behinde-
rungen

Platzdichte (Integrationsplatze in Regelkindergéarten und HPK-Platze)
Kennzahlen zu Leistungsberechtigten und Gesamtausgaben je Kommune
Kennzahlen zu Leistungsgruppen zur sozialen Teilhabe und Teilhabe an
Bildung

Kennzahlen zur sozialen Teilhabe in HPK fur Kinder mit geistiger Behinde-
rung und bei Integration im Regelkindergarten

Kennzahlen zur Teilhabe an Bildung an Regelschulen und Forderschulen
geistige Entwicklung (Schulassistenz)

Abkirzungsverzeichnis

BTHG

BT-Drs.
EGH
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KomHKVO

LSN
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Nds. AG
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Nds. AG
SGB IX/XII

NKomVG

Gesetz zur Starkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Men-
schen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz — BTHG) vom
23.12.2016 (BGBI. | S. 3234), zuletzt geandert durch Art. 8 Teilhabe-
starkungsG vom 02.06.2021 (BGBI. | S. 1387)

Bundestagsdrucksache
Eingliederungshilfe

Heilpadagogischer Kindergarten fiir Kinder mit einer geistigen Behinde-
rung

Gesetz zur Starkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Ju-
gendstarkungsgesetz — KJSG) vom 03.06.2021 (BGBI.I S. 1444), ver-
kindet am 09.06.2021

Verordnung tber die Aufstellung und Ausfiihrung des Haushaltsplans
sowie die Abwicklung der Kassengeschéfte der Kommunen (Kommu-
nalhaushalts- und -kassenverordnung — KomHKVO vom 18.04.2017
(Nds. GVBI. S. 130), zuletzt gedndert durch Art. 2 AndG zu Kommunal-
verfassungsgesetz, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung, Kom-
munalwahlG sowie Kommunalwahlordnung, BeamtenversorgungsG und
Verwaltungsvollstreckungsgesetz vom 29.1.2025 (Nds. GVBI. Nr. 3)

Landesamt flr Statistik Niedersachsen
Niedersachsisches Ministerium fiir Inneres und Sport

Niedersachsisches Gesetz zur Ausfihrung des Achten Buchs des Sozi-
algesetzbuchs und zur Niedersachsischen Kinder- und Jugendkommis-
sion (Nds. AG SGB VIII) vom 05.02.1993 (Nds. GVBI. S. 45), zuletzt ge-
andert durch Art. 1 AndG vom 23.03.2022 (Nds. GVBI. S. 204)

Niedersachsisches Gesetz zur Ausfiihrung des Neunten und des Zwolf-
ten Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/XIl) vom
24.10.2019 (Nds. GVBI. S. 300), zuletzt geandert durch Art. 1 AndG
vom 30.6.2022 (Nds. GVBI. S. 426)

Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom
17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch Art. 2 AndG zu
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NSchG

Quotas

RZI
SGB |

SGB Vil

SGB IX

SGB Xl

UN-BRK

U6Kp

Quellenhinweis

Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushalts- und -kassenverord-
nung, KommunalwahlG sowie Kommunalwahlordnung, Beamtenversor-
gungsG und Verwaltungsvollstreckungsgesetz vom 29.1.2025 (Nds.
GVBI. Nr. 3)

Niedersachsisches Schulgesetz (NSchG) in der Fassung vom
03.03.1998 (Nds. GVBI. S. 137), zuletzt geandert durch Art. 1 des Ge-
setzes vom 15.05.2024 (Nds. GVBI. Nr. 35)

Einrichtungen und Dienste der Eingliederungshilfe in Niedersachsen —
eine gemeinsame Datenbank der Projekte und Partner im Quotalen
System

Regionale Beratungs- und Unterstitzungszentren Inklusive Schule

Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch — Allgemeiner Teil — vom
11.12.1975 (BGBI. S. 3015), zuletzt geandert durch Art. 4 OZG-Ande-
rungsgesetz vom 19.7.2024 (BGBI. 2024 | Nr. 245)

Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch — Kinder- und Jugendhilfe vom
11.09.2012 (BGBI. | S. 2022), zuletzt geédndert durch Art. 5 G zur perio-
dengerechten Veranschlagung von Zinsausgaben im Rahmen der
staatlichen Kreditaufnahme und Drittes G zur Weiterentwicklung der
Qualitat und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung vom 21.11.2024
(BGBI. 2024 | Nr. 361)

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch — Rehabilitation und Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen vom 23.12.2016 (BGBI. | S. 3234), zu-
letzt gedndert durch Art. 6 HaushaltsfinanzierungsG 2024 vom
22.12.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 412)

Sozialgesetzbuch Zwdlftes Buch — Sozialhilfe — vom 27.12.2003

(BGBI. I S. 3022, 2023), zuletzt geandert durch Art. 8 Abs. 1 Steuerfort-
entwicklungsG vom 23.12.2024 (BGBI. 2024 | Nr. 449)
Ubereinkommen der Vereinten Nationen (iber die Rechte von Men-

schen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention — UN-
BRK), am 26.03.2009 in Deutschland in Kraft getreten

Uberortliche Kommunalpriifung

Die Karte des Deckblattes basiert auf den Geodaten des Landesamtes fiir Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen,

© 2024

* LGLN
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1 Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte
Tz. 1 Die uberortliche Kommunalprufung (U6Kp) prufte bei zehn Kommunen die Um-

setzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) . Folgende wesentliche Ergeb-
nisse wurden festgestellt:

Tz. 2 Ein vom Bundesgesetzgeber verfolgtes Ziel, die Kostendynamik in der Eingliede-
rungshilfe zu begrenzen, wurde bislang nicht erreicht:
Der Anstieg der Aufwendungen lag landesweit fir die gesamte Eingliederungs-
hilfe in den Jahren 2020 bis 2022 bei 8,5 %.?
Bei den niedersachsischen Kommunen lag der Kostenanstieg fur die Eingliede-
rungshilfeleistungen an Kinder und Jugendliche in diesem Zeitraum sogar bei
12,7 %.2 (vgl. Abschnitt 2)
In den gepriuften Kommunen stiegen die Aufwendungen fur Eingliederungshilfen

fur Kinder und Jugendliche im Prifungszeitraum um 16,3 %.*

Tz. 3 Die Kommunen sind gem. § 95 SGB IXi. V. m. 8§ 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB | verpflich-
tet, fur alle Kinder und Jugendlichen samtliche nachgefragten und bedarfsge-
rechten Eingliederungshilfeleistungen rechtzeitig, ausreichend und ortsnah zur
Verfligung zu stellen (Sicherstellungsauftrag). Gleichwohl erklarten sie, dass es
in ihrem Zustandigkeitsbereich Versorgungsliicken und -engpéasse gab und sie
mit der bestehenden Angebotsstruktur nicht alle Kinder und Jugendlichen mit Be-
hinderungen bedarfsgerecht versorgen konnten. (vgl. Abschnitt 4.2) Das betraf
auch die Stadt Braunschweig.

Tz. 4 Fir eine Strukturplanung ist es notwendig, dass die Kommunen einen vollstandi-
gen und aktuellen Uberblick Giber Angebote der Eingliederungshilfe haben, zu de-
nen sie mit Leistungsanbietern Vereinbarungen abgeschlossen haben. Eine
Kommune raumte ein, dass sie im Bereich der Eingliederungshilfe keinen Uber-
blick Giber die Anzahl der Platze in Integrationsgruppen in Regelkindergarten in
ihrem Gebiet hatte. Dies betraf nicht die Stadt Braunschweig. (vgl. Abschnitt
5.1.1)

1 Gesetz zur Starkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabe-
gesetz — BTHG) vom 23.12.2016 (BGBI. | S. 3234), zuletzt geandert durch Art. 8 TeilhabestarkungsG vom
02.06.2021 (BGBI. | S. 1387).

2 Vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023, https://www-genesis.destatis.de/genesis/online, Nettoausga-
ben der Eingliederungshilfe in Niedersachsen.

3 Datenauskunft des Nds. Landesamtes fiir Soziales, Jugend und Familie.
4 Ebd.



https://www-genesis.destatis.de/genesis/online

Die Préasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs
Prufungsmitteilung vom 19.02.2025, Umsetzung BTHG 6

Tz.5

Tz.6

Tz. 7

Tz.8

Die Fachkrafte in den Kommunen missen gem. 8§ 97 Satz 2 Nr. 2 SGB IX auch
die Moglichkeiten in den Sozialraumen® der Menschen mit Behinderungen gut
kennen. Diese Kenntnisse werden benétigt, um (nur) den notwendigen Leis-
tungsumfang bewilligen zu kénnen. Dartber hinaus kénnen die Kommunen nur
mit dieser Kenntnis die Angebote fir die Eingliederungshilfe sozialraumorientiert
und inklusiv ausrichten. Fur die Strukturplanung sollten die niedrigschwelligen
Angebote fir Menschen mit Behinderungen in den Sozialraumen systematisch
erfasst und regelmaRig aktualisiert werden. (vgl. Abschnitt 5.1.2) Dies gilt auch
fur die Stadt Braunschweig.

Gem. § 95 S. 3 SGB IX haben die Kommunen bei der Strukturplanung die Er-
kenntnisse aus den einzelfallbezogenen Gesamtplanverfahren gem. 88 117 bis
122 SGB IX zu bericksichtigen. Damit kdnnen die Kommunen sicherstellen,
dass Wiuinsche, Ressourcen und Bedarfe der Kinder und Jugendlichen umfas-
send fir eine bedarfsorientierte Steuerung der Angebotsstruktur genutzt werden
kdnnen. Keine der gepriften Kommunen wertete die durchgefihrten Gesamtpla-
nungen systematisch aus. Die (6Kp fordert die Kommunen — so auch die Stadt
Braunschweig — auf, die Erkenntnisse aus den Gesamtplanungen kiinftig bei ih-
rer Strukturplanung zu berlicksichtigen. Dafir ist ein Fachcontrolling unerlasslich.
(vgl. Abschnitt 5.2.1)

Durch ein Finanzcontrolling gem. § 21 KomHKVO kénnen die Kommunen Kennt-
nis Uber die finanziellen Auswirkungen ihrer Leistungsbewilligung und ihrer Steu-
erungsansatze erhalten. Finf Kommunen — dazu gehdorte nicht die Stadt Braun-
schweig — gaben an, dass sie ein Finanzcontrolling zu Fallzahlen und Kosten der
Eingliederungshilfe durchfiihrten. (vgl. Abschnitt 5.2.2) Soweit nicht zwischenzeit-
lich umgesetzt, fordert die U6Kp die Stadt Braunschweig auf, ein Finanzcontrol-
ling gem. 8 21 KomHKVO fur die Eingliederungshilfe durchzufiihren.

Neben den Erkenntnissen aus der Auswertung der Gesamtplanung und dem Fi-
nanzcontrolling erfordert eine bedarfsorientierte Strukturplanung auch Informatio-
nen, die von anderen Akteuren beigetragen werden konnen. Die G6Kp empfiehlt
den Kommunen, so auch der Stadt Braunschweig, individuell zu prifen, ob sie

bereits mit allen fur sie relevanten Akteuren hinreichend intensiv

5 Der Begriff ,Sozialraum* ist im SGB IX nicht definiert. Der Deutsche Verein fiir 6ffentliche und private Fiirsorge
e. V. versteht unter einem inklusiven Sozialraum ein barrierefreies Lebensumfeld, das alle Menschen mit und
ohne Behinderungen, alte und junge Menschen, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund selbstbe-
stimmt gemeinsam nutzen und mitgestalten kénnen. Vgl. Eckpunkte des Deutschen Vereins fir einen inklusi-
ven Sozialraum vom 07.12.2011, S. 4; https://www.deutscher-verein.de/empfehlungen-stellungnahmen/de-
tail/eckpunkte-des-deutschen-vereins-fuer-einen-inklusiven-sozialraum/, zuletzt aufgerufen am 23.01.2025.



https://www.deutscher-verein.de/empfehlungen-stellungnahmen/detail/eckpunkte-des-deutschen-vereins-fuer-einen-inklusiven-sozialraum/
https://www.deutscher-verein.de/empfehlungen-stellungnahmen/detail/eckpunkte-des-deutschen-vereins-fuer-einen-inklusiven-sozialraum/
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Tz.9

Tz. 10

zusammenarbeiten. Die Erkenntnisse aus den gepriften Kommunen enthalten

hierfir Anregungen. (vgl. Abschnitt 5.2.3)

Keine der gepriften Kommunen hatte eine umfassende strukturelle Angebots-
steuerung zur Sicherung eines angemessenen und ortsnahen Leistungsangebots
durchgefuhrt. (vgl. Abschnitt 5.3) In einer Handreichung (Anlage 1) hat die U6Kp

die aus ihrer Sicht dafiir notwendigen Schritte zusammengefasst.

Eine Kommune — jedoch nicht die Stadt Braunschweig — hatte die Eingliede-
rungshilfe nach § 35a SGB VIl aus dem Jugendamt herausgelost und in das Amt
fur Teilhabe und Soziales uberfiihrt. Die Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
unterlag nicht mehr der Fachaufsicht des Jugendamtes und der Kontrolle des Ju-
gendhilfeausschusses. Damit halt sich diese Kommune nicht an die Vorgaben
des SGB VIII. Die Kommune teilte im Stellungnahmeverfahren mit, dass sie die

Feststellung ausrdumen wird. (vgl. Abschnitt 3)
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2

Tz. 11

Tz. 12

Tz. 13

Tz. 14

Priafungsanlass und Durchfihrung der Prifung

Die Eingliederungshilfe wurde durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) im Ein-
klang mit der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen® (UN-BRK)
reformiert. Kernziel der Reform war, mehr Selbstbestimmung und umfangrei-
chere Teilhabe der Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft

sicherzustellen.

Das BTHG fuhrte zu einem Paradigmenwechsel in der Eingliederungshilfe. Zuvor
orientierte sich die Hilfeplanung an den vorhandenen Leistungsangeboten. Nun
steht die Personenzentrierung im Vordergrund. Der individuelle Bedarf soll ge-
meinsam mit den Menschen mit Behinderung ermittelt werden. Die passenden

Hilfen sind im gewohnten oder gewlinschten Lebensfeld zu organisieren.’

Die inhaltliche Neuausrichtung der Eingliederungshilfe sollte jedoch keine neue
Ausgabendynamik auslésen. Vielmehr war ein weiteres Ziel des BTHG, den be-
reits zuvor bestehenden Ausgabenanstieg in der Eingliederungshilfe abzuschwa-
chen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden die Steuerungsmoglichkeiten der Tra-

ger der Eingliederungshilfe erweitert.®

In Niedersachsen erfolgte zum 01.01.2020 eine Anderung der Zustandigkeiten
bei der Eingliederungshilfe fir Menschen mit Behinderungen. Die drtlichen Tra-
ger der Eingliederungshilfe® sind seitdem im eigenen Wirkungskreis verantwort-
lich fur alle Hilfen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberech-
tigten bzw. bis zu deren Abschluss der allgemeinen Schulbildung.'® Diese umfas-
sende Zustandigkeit ermoglicht den Kommunen, die Angebotsstruktur in inrem
Gebiet mit dem Ziel zu steuern, personenzentrierte Eingliederungshilfen fur Kin-

der und Jugendliche mit Behinderungen sicherzustellen.

6 Ubereinkommen der Vereinten Nationen iiber die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behinderten-
rechtskonvention — UN-BRK), in Deutschland in Kraft getreten am 26.03.2009, vgl. https://www.behinderten-
rechtskonvention.info/.

7 Vgl. BT-Drs. 18/9522 vom 05.09.2016, Entwurf eines Gesetzes zur Starkung der Teilhabe und Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderungen, S. 197; https://dip.bundestag.de/.

8 vgl. BT-Drs. 18/9522 vom 05.09.2016, Entwurf eines Gesetzes zur Starkung der Teilhabe und Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderungen, S. 2, 3, 191; https://dip.bundestag.de/.

9 Landkreise, kreisfreie Stadte und die Region Hannover.

10 Vgl. §94 Abs. 1 SGB IXi. V.m. § 2 Abs. 2 und § 3 Nds. AG SGB IX/XIl. Das Land als tberortlicher Trager ist
zustandig fir Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr vollendet und die allgemeine Schulbildung abge-
schlossen haben.



https://www.behindertenrechtskonvention.info/
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Tz. 15

Tz. 16

Tz. 17

Tz. 18

Die U6Kp untersuchte die personenzentrierte Leistungsgewahrung im Einzelfall
bereits in der Prifung ,Gesamt- und Teilhabeplanung SGB IX*. Dabei wurde eine
qualitativ sehr unterschiedliche Umsetzung der neuen Gesetzeslage vorgefun-
den. Einige Kommunen befanden sich auf einem guten Weg, den geforderten
ganzheitlichen Ansatz bei der Bedarfsplanung zu realisieren. Bei der Mehrzahl
der gepriften Kommunen war jedoch nicht immer nachvollziehbar, ob Wiinsche,
Beeintrachtigungen und der Sozialraum der leistungsberechtigten Person be-
ricksichtigt worden waren. Zudem bildete die Mehrzahl der Kommunen keine er-
reich- und Uberprifbaren Teilhabeziele fir die gewahrten Hilfen.

In der aktuellen Prifung ,Umsetzung BTHG" untersuchte die U6Kp, inwieweit die
Kommunen die Angebotsstruktur in Zusammenarbeit mit Leistungsanbietern und
anderen Akteuren steuerten, um im Einzelfall die Bereitstellung personenzentrier-
ter Leistungen bedarfsgerecht und sparsam sicherstellen zu kénnen. Daneben
betrachtete sie die Entwicklung der Fallzahlen und Aufwendungen fir die Einglie-
derungshilfe in den Jahren 2020 bis 2022.

Die Eingliederungshilfe stellt flr die niedersachsischen Kommunen eine bedeu-
tende Ausgabengrof3e dar. Landesweit erhdhten sich die Aufwendungen fur die
Eingliederungshilfe von 2,46 Milliarden Euro im Jahr 2020 auf 2,67 Milliarden
Euro im Jahr 2022.12 Die Kommunen als ortliche Trager der Eingliederungshilfe
fir Kinder und Jugendliche wendeten rund 663 Millionen Euro im Jahr 2020 auf
und rund 747 Millionen Euro im Jahr 2022.13

Die U6Kp prifte die Landkreise Friesland, Goslar, Harburg, Hildesheim, Olden-
burg und Stade, die Region Hannover sowie die kreisfreien Stadte Braun-
schweig, Emden und Oldenburg. Bei allen Kommunen erhob die t6Kp Daten und

fuhrte jeweils vor Ort ein ausfuhrliches Fachgesprach.

11 Der Kommunalbericht zu dieser Prifung wird voraussichtlich im November 2024 veréffentlicht und ist dann
hier einsehbar: https://www.Irh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/kommunalberichte/.

12 ygl. Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023, https://www-genesis.destatis.de/genesis/online, Nettoausga-
ben der Eingliederungshilfe in Niedersachsen. Das entspricht einem Anstieg von 8,5 %.

13 Datenauskunft des Nds. Landesamtes fiir Soziales, Jugend und Familie. Das entspricht einem Anstieg von

12,7 %.



https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/kommunalberichte/
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3

Tz. 19

Tz. 20

Tz. 21

Tz. 22

Tz. 23

Tz. 24

Organisationsstruktur

Die Mehrzahl der Kommunen nahm die Neuausrichtung der Eingliederungshilfe
durch das BTHG sowie die Anderung der sachlichen Zustandigkeit nach dem
Nds. AG SGB IX/XIl zum Anlass, ihre Organisationsstruktur anzupassen. Dazu
hat die Halfte der Kommunen eine Spezialisierung der Fachkréfte in der Hilfepla-
nung vorgenommen, indem sie zwischen Zustandigkeiten fur Kinder und Jugend-

liche sowie Erwachsene unterschied.

Als weiteren Grund fur Anpassungen der Organisationsstruktur nannten die Kom-
munen die geplante Zusammenfiihrung der bisher getrennt geregelten Eingliede-
rungshilfen fur Kinder und Jugendliche nach dem SGB VIII und IX (GroRRe L6-

sung).'

Im Hinblick auf die Grol3e Lésung haben der Landkreis Harburg, die Region Han-
nover sowie die Stadte Braunschweig und Oldenburg die Eingliederungshilfe fur
Kinder und Jugendliche nach dem SGB IX schon jetzt mit der Eingliederungshilfe
nach 8§ 35a SGB VIII organisatorisch zusammengelegt. Der Landkreis Stade er-

klarte, dass er dies fur das Jahr 2025 plane.

In Anlage 2 ist dargestellt, wie die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX fiir Kin-
der und Jugendliche bei den einzelnen Kommunen organisiert war und zu wel-

chem Zeitpunkt organisatorische Verénderungen erfolgten.

Die Region Hannover und die Stadt Oldenburg hatten die Eingliederungshilfe fur
Kinder und Jugendliche nach § 35a SGB VIl aus dem Jugendamt herausgeldst.

Die Region Hannover hatte die Eingliederungshilfen fir Kinder und Jugendliche
nach SGB IX und nach § 35a SGB VIl zum 01.01.2020 in einen neuen Fachbe-
reich Teilhabe Uberfuhrt. Dabei regelte sie, dass die Eingliederungshilfe nach
§ 35a SGB VIII weiterhin der Fachaufsicht des Fachbereichs Jugend und der

Kontrolle des Jugendhilfeausschusses unterliegt.*®

14 Der konkrete gesetzliche Rahmen soll bis zum Jahr 2027 geschaffen werden und die Umsetzung im Jahr
2028 erfolgen. Vgl. Art. 1 Nr. 12i. V. m. Art. 10 Abs. 3 Gesetz zur Starkung von Kindern und Jugendlichen
(Kinder- und Jugendstarkungsgesetz — KJSG) vom 03.06.2021 (BGBI. | S. 1444), verkiindet am 09.06.2021.

15 vgl. Schnittstellenkonzept - Richtlinie zur Wahrnehmung der Fach- und Dienstaufsicht, https://ris.han-
nit.de/public/to020?4--attachmentsVo-expandedPanel-content-body-rows-1-cells-2-cell-

link&TOLFDNR=2009692&SILFDNR=2000991, zuletzt aufgerufen am 23.01.2025.



https://ris.hannit.de/public/to020?4--attachmentsVo-expandedPanel-content-body-rows-1-cells-2-cell-link&TOLFDNR=2009692&SILFDNR=2000991
https://ris.hannit.de/public/to020?4--attachmentsVo-expandedPanel-content-body-rows-1-cells-2-cell-link&TOLFDNR=2009692&SILFDNR=2000991
https://ris.hannit.de/public/to020?4--attachmentsVo-expandedPanel-content-body-rows-1-cells-2-cell-link&TOLFDNR=2009692&SILFDNR=2000991
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Tz. 25

Tz. 26

Tz. 27

Tz. 28

Tz. 29

Die Stadt Oldenburg hatte die Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII bereits im
Jahr 2015 aus dem Jugendamt herausgeldst und in das Amt fiir Teilhabe und
Soziales uberfihrt. Die Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII unterlag hier-
nach nicht mehr der Fachaufsicht des Jugendamtes und der Kontrolle des Ju-

gendhilfeausschusses.

Fur die Gewahrung von Jugendhilfe nach dem SGB VIl ist der 6rtliche Trager
der 6ffentlichen Kinder- und Jugendbhilfe® sachlich zustandig.” Dies gilt auch fir
die Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII.*8 Fiur die Wahrnehmung dieser Auf-
gaben haben die ortlichen Trager gemal § 69 Abs. 3 SGB VIII ein Jugendamt zu
errichten, dem die Aufgaben der Kinder- und Jugendbhilfe zuzuweisen sind.*®

§ 70 Abs. 1 SGB VIII verpflichtet die ortlichen Jugendhilfetrager, das Jugendamt
in der Form von zweigliedrigen Behorden, bestehend aus Jugendhilfeausschuss

und Verwaltung, zu organisieren.?

Bei der Ubertragung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe oder der Bildung
neuer Organisationseinheiten ist aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zu
beachten, dass die Kompetenz des Jugendhilfeausschusses nicht beschnitten
wird und die Rechts- und Fachaufsicht des Jugendamtes bestehen bleibt.?* Diese

Vorgaben hat die Region Hannover beachtet.

Die Stadt Oldenburg hat die Aufgaben nach § 35a SGB VIII in das Amt fir Teil-
habe und Soziales eingegliedert und sieht die Zustandigkeit des Sozialausschus-
ses gegeben. Damit halt sich diese Kommune nicht an die Vorgaben des

SGB ViIIL.

Die U6Kp fordert die Stadt Oldenburg auf, ihre Organisation im Hinblick auf die
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII zu Uberpriifen und so zu verandern,
dass sie kunftig die Organisationsvorgaben, die sich aus dem SGB VIII ergeben,
einhalt.

16 QOrtliche Trager der offentlichen Kinder- und Jugendhilfe sind in Niedersachsen gem. § 1 Nds. AG SGB VIl die
Landkreise und kreisfreien Stadte sowie die Landeshauptstadt Hannover und solche kreisangehérigen Ge-
meinden, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe erfullten.

17 vgl. 8 85 Abs. 1 SGB VIII.
18 Vgl. Wiesner/Wiesner, 6. Aufl. 2022, SGB VIl § 35a Rn. 157.

19 vgl. BT-Drs. 12/2866 vom 21.04.1992, Begruindung der Bundesregierung zum Gesetzentwurf eines Ersten
Gesetzes zur Anderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch, S. 19 f; https://dip.bundestag.de/.

20 vgl. Wiesner/Wapler/Schén, 6. Aufl. 2022, SGB VIII § 70 Rn. 1.

21 vgl. Minder/Wiesner/Meysen, Kinder- und Jugendhilferecht, 2. Auflage 2011, Kap. 4.1, Rd. 10; LPK-SGB
VIll/Peter-Christian Kunkel/Jan Kepert, 8. Aufl. 2022, SGB VIII § 69 Rn. 30.



https://dip.bundestag.de/

Die Préasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs

Prufungsmitteilung vom 19.02.2025, Umsetzung BTHG 12
4 Angebot und Nachfrage

4.1 Angebote der Eingliederungshilfe

Tz. 30 Die Kommunen haben personenzentrierte Leistungen der Eingliederungshilfe fur

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sicherzustellen. Sie schlieen hierzu

Vereinbarungen mit den Leistungsanbietern ab.?

Tz.31 Fur Kinder und Jugendliche mit Behinderungen spielen inshesondere Leistungen

zur sozialen Teilhabe und zur Teilhabe an Bildung eine Rolle:#

e Leistungen zur sozialen Teilhabe sind z. B. heilpadagogische Leistungen in Re-
gel- und Sonderkindergarten?t. Bei heilpadagogischen Leistungen in Regelkin-
dergarten werden Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam betreut (in-
klusives Leistungsangebot). In Sonderkindergarten werden ausschlie3lich Kin-
der mit Behinderungen betreut. Sonderkindergéarten sind z. B. heilpddagogische

Kindergarten fur Kinder mit einer geistigen Behinderung (HPK).

e Bei den Leistungen zur Teilhabe an Bildung sind insbesondere Schulassisten-
zen® in Regelschulen oder Forderschulen sowie Hilfen in Tagesbildungsstatten
von grof3er Bedeutung. Schulassistenzen in Regelschulen unterstiitzen die in-
klusive Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderun-
gen. In Forderschulen und in Tagesbildungsstatten werden ausschlief3lich Kin-
der und Jugendliche mit Beeintrachtigungen beschult.

Tz. 32 Die u6Kp erhob von den Kommunen Daten zu vorhandenen Angeboten fir die

soziale Teilhabe und fir die Teilhabe an Bildung. In der Anlage 3 sind die von
den Kommunen gelieferten Daten zu Angeboten dargelegt, bei denen Platzzah-

len vereinbart wurden.?8

22

23

24

25

26

Vgl. § 95 Satz 1 und 2 SGB IX.

Vgl. SGB IX, Kapitel 5 und 6. Eingliederungshilfeleistungen sind Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
zur Teilhabe am Arbeitsleben, zur Teilhabe an Bildung und zur Sozialen Teilhabe (vgl. 8 102 Abs. 1 SGB IX).

In Kindergartengruppen werden in der Regel Kinder von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Ein-
schulung gefordert (vgl. § 6 NKiTaG).

Der Begriff Schulassistenz ist rechtlich nicht definiert. Es gibt zahlreiche Synonyme fiir die Unterstiitzung der
Schilerinnen und Schuler mit (drohender) Behinderung, z. B. Schulbegleitung, Integrationshelferin/Integrati-
onshelfer, Integrationsassistenz, Teilhabeassistenz.

Die Kommunen lieferten Daten zu Platzzahlen in integrativen Gruppen in Regelkindergérten, in heilpddagogi-
schen Kindergérten fir Kinder mit einer drohenden geistigen Behinderung, in Sprachheilkindergérten, in aner-
kannten Tagesbildungsstétten und Wohnangeboten fir Kinder und Jugendliche.
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Tz. 33

Tz. 34

Tz. 35

Tz. 36

Dieser Anlage ist zu entnehmen, dass sich bei der Hélfte der Kommunen die
Platzzahlen in integrativen Gruppen in Regelkindergarten (Integrationsplatze) im
Prifungszeitraum erhdhten. Bei vier Kommunen nahmen auch die Platzzahlen in

heilpadagogischen Kindergarten fur Kinder mit einer geistigen Behinderung zu.

Die folgende Abbildung ermdglicht den Vergleich, wie viele Platze fur Kinder mit
Behinderungen je 1.000 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren in Regelkin-
dergarten und heilpddagogischen Kindergarten fur Kinder mit einer geistigen Be-
hinderung im Jahr 2023 in den Kommunen angeboten wurden (Platzdichte):

Platze je 1.000 Kinder im Alter
von dref bis sechs Jahren Platze je 1.000 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren im Jahr 2023
55
50 mIntegrationsplatze je 1.000 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren
50 . . R
HPK-Platze je 1.000 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren
45 43
40
35
33 32
30
27
25 23
20
20 19 19
15
15 14
11
10
7 7 8 8

5 5 4

0

Landkreis Landkreis Landkreis Landkreis Landkreis Landkreis Region Stadt Stadt Stadt

Friesland Goslar Harburg Hildesheim  Oldenburg Stade Hannover Braunschweig Emden Oldenburg

Abbildung 1: Integrationsplatze in Regelkindergarten und Platze in HPK pro 1.000 Kinder im Alter
von drei bis sechs Jahren im Jahr 2023.

Quellen: Angaben der gepriiften Kommunen und Landesamt fur Statistik Niedersach-
sen (Tabelle Z100002G: ,Bevélkerung nach Altersgruppen in Niedersachsen, Jahr
2023%).

Die Landkreise Friesland und Oldenburg wiesen im Jahr 2023 eine vergleichs-
weise hohe Dichte an Integrationsplatzen in Regelkindergarten auf. Dagegen war
die Platzdichte in der Region Hannover gering. Anlage 4 enthélt die verwendeten
Datengrundlagen sowie weitere Abbildungen zur Platzdichte. Diese veranschauli-
chen, wie sich die Dichte der Integrationsplatze in Regelkindergarten und der
Platze in den HPK im Zeitraum 2020 bis 2023 entwickelten.

Die von den Kommunen gelieferten Daten zur Anzahl der abgeschlossenen Leis-
tungsvereinbarungen fur Schulassistenzen lassen keinen Riickschluss darauf zu,
wie sich die Kapazitaten der Anbieter entwickelten. Platzzahlen werden bei die-

sen Angeboten nicht vereinbart.
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4.2

Tz. 37

Tz. 38

Tz. 39

Tz. 40

Nachfrage nach Eingliederungshilfeleistungen

Die Kommunen sind gem. 8 95 SGB IXi. V. m. § 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB | verpflich-
tet, fur alle Kinder und Jugendlichen samtliche nachgefragten und bedarfsge-
rechten Eingliederungshilfeleistungen rechtzeitig, ausreichend und ortsnah zur
Verfligung zu stellen.

Die U6Kp fragte daher die Kommunen, ob sie mit der bestehenden Angebots-
struktur diesem Sicherstellungsauftrag fur alle Kinder und Jugendlichen mit Be-
hinderungen gerecht werden konnten. Diese Frage wurde von allen Kommunen

verneint.

Acht Kommunen beschrieben die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit
besonders herausforderndem Verhalten als sehr problematisch. Bei diesen liegt
neben der geistigen und/oder korperlichen Behinderung zusatzlich eine massive
Verhaltensstorung vor.?” Die Kommunen berichteten, dass diese Kinder und Ju-
gendlichen haufig eigen- und/oder fremdgefahrdendes Verhalten zeigten. Sie be-
notigten daher eine Betreuung, die von den Leistungsanbietern mit den blichen
Personalschliisseln und Leistungsentgelten nicht sicherzustellen sei.?® Speziali-
sierte Angebote fur diesen Personenkreis gebe es bislang lediglich fur das Woh-

nen, jedoch nur in geringer Anzahl.?®

Bei welchen Eingliederungshilfen dariiber hinaus Angebotsliicken und Versor-
gungsengpasse beschrieben wurden, unterschied sich hingegen zwischen den

Kommunen:

¢ Integrationsplatze im Regelkindergarten (finf Kommunen),
¢ heilpadagogischer Kindergarten (funf Kommunen),

e Versorgung fur Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Storungen (vier
Kommunen),

e Schulassistenz (drei Kommunen),

¢ (ortsnahe) Angebote im Wohnen und fir Inobhutnahmen (drei Kommunen).

27 Vgl. Rahmenvertrag nach § 131 SGB IX zur Erbringung von Leistungen der Eingliederungshilfe in Niedersach-
sen fur Kinder und Jugendliche, Anlage 1, Leistungstyp 2.2.2.2; https://soziales.niedersachsen.de/start-
seite/menschen_mit behinderungen/eingliederungshilfe/informationen_fur_leistungserbringer/rechtsgrundla-

gen-201611.html, zuletzt aufgerufen am 23.01.2025.

28 In der Praxis werden diese Kinder daher umgangssprachlich gelegentlich als ,Systemsprenger” oder ,Sys-
temprufer” bezeichnet. Oftmals wird eine 1:1-Betreuung benétigt.

29 Der Leistungstyp 2.2.2.2 “Wohnen fiir Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung und massiven Ver-
haltensstérungen ab dem Zeitpunkt der Einschulung bis zum Ende der Beschulung® existiert seit dem Jahr
2015. Laut Auskunft des Nds. Landesamtes fur Soziales, Jugend und Familie gab es im Jahr 2022 nieder-
sachsenweit 18 Platze, zwolf davon im Landkreis Hildesheim und sechs in der Stadt Wilhelmshaven. Der
Landkreis Hildesheim erklarte im Stellungnahmeverfahren, dass seit dem Jahr 2022 dort nur noch sechs
Platze fiir diesen Leistungstyp zur Verfiigung stiinden.


https://soziales.niedersachsen.de/startseite/menschen_mit_behinderungen/eingliederungshilfe/informationen_fur_leistungserbringer/rechtsgrundlagen-201611.html
https://soziales.niedersachsen.de/startseite/menschen_mit_behinderungen/eingliederungshilfe/informationen_fur_leistungserbringer/rechtsgrundlagen-201611.html
https://soziales.niedersachsen.de/startseite/menschen_mit_behinderungen/eingliederungshilfe/informationen_fur_leistungserbringer/rechtsgrundlagen-201611.html
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Tz. 41

Tz. 42

Tz. 43

Tz. 44

Zum Teil kommt es bei den genannten Hilfen zu deutlichen Wartezeiten. Eine
Kommune berichtete im Gesprach, dass in Einzelfallen bei Autismus-Spektrum-
Stérungen von der Bedarfsfeststellung bis zum Beginn der Hilfeleistung bis zu
1,5 Jahre vergingen. Derartig lange Wartezeiten waren jedoch die Ausnahme.
Die Kommunen berichteten vielmehr, dass sie — soweit moglich — Ubergangslo-
sungen fir den Einzelfall erarbeiteten, um mdoglichst kein Kind unversorgt zu las-
sen. Beispielsweise seien fehlende Kindergartenplatze fir Kinder mit Behinde-
rungen im Kindergartenalter durch Friuhforderung tberbriickt worden, bis ein ge-
eigneter Platz in einer Integrationsgruppe oder einem heilpédagogischen Kinder-
garten zur Verfigung stand. Bei den Kindern und Jugendlichen mit besonders
herausforderndem Verhalten seien selbst Einzelfalllésungen sehr schwierig und

nicht immer zu finden.

Als einen strukturellen Grund fiir die Diskrepanz zwischen Angebot und Nach-
frage fuhrten die Kommunen eine kontinuierlich steigende Nachfrage nach Ein-
gliederungshilfeleistungen an.* Dies gelte fiir den vorschulischen Bereich, aber
speziell fir Schulassistenzen, die zunehmend auch fir Férderschulen und zum
Teil bereits vor der Einschulung beantragt wiirden. Die Eingliederungshilfe diene
nach Angaben mehrerer Kommunen immer haufiger daflr, strukturelle Mangel im
Schulsystem, insbesondere hinsichtlich der Umsetzung des inklusiven Unter-

richts, auszugleichen.

Insgesamt hatten Verhaltensauffalligkeiten bei Kindern in den vergangenen Jah-
ren zugenommen?! — auch bereits im Kindergartenalter. Lehrkrafte und padagogi-
sche Fachkrafte in Kindertagesstatten wirden Eltern mitunter dazu auffordern,
fur ihr Kind Assistenzleistungen zu beantragen. Die Eltern wiederum seien zu-
nehmend gut informiert und stiinden der Beantragung von Eingliederungshilfe-
leistungen aufgeschlossener gegeniiber als friiher. Sie haben nach Angaben der

Kommunen vielfach klar definierte Anspriiche und Leistungswiinsche.

Alle Kommunen fihrten in den Gesprachen den akuten Fachkraftemangel als
drangendstes Problem der Leistungsanbieter an. Diese fanden nicht ausreichend
oder nicht adaquat qualifiziertes Personal, um ihre Angebote der Nachfrage ent-

sprechend auszubauen.

30 Zur Entwicklung der Fallzahlen vgl. Abschnitt 6.
31 Dieser grundsatzliche Trend wurde aus Sicht einiger Kommunen durch die Covid-19-Pandemie verstarkt.
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Tz. 45 Dennoch sind die Kommunen gesetzlich verpflichtet, fur alle Kinder und Jugendli-

chen samtliche nachgefragten und bedarfsgerechten Eingliederungshilfeleistun-
gen rechtzeitig, ausreichend und ortsnah zur Verfligung zu stellen. In diesem
Spannungsfeld missen die Kommunen flr eine angemessene Angebotsstruktur

der Eingliederungshilfe sorgen. (vgl. Abschnitt 5).

Tz. 46 Die Kommunen sollten dabei auch die Entwicklungen im Blick haben, die zukinf-

tig eine Nachfrage nach Eingliederungshilfen auslosen kdnnen. Einige Kommu-
nen erwarteten weiter steigende Fallzahlen. Beispielsweise sei hinsichtlich des

bevorstehenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung fir Kinder im Grund-
schulalter von steigenden Bedarfen an Eingliederungshilfe auszugehen.®?

4.3 Auf- und Ausbau inklusiver Sozialraume

Tz. 47 Inklusiv gestaltete Sozialraume?® tragen dazu bei, die Ziele des SGB IX** umzu-

setzen. Sie erleichtern Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Teil-
habe am Leben in der Gesellschaft.®® Ein barrierefreier und inklusiver Sozialraum
kann bewirken, dass Menschen mit Behinderungen dort weniger durch teure Ein-
gliederungshilfen (z. B. Assistenzleistungen) unterstitzt werden missen als in
einem nicht barrierefreien und nicht inklusiven Umfeld. Insofern kénnen sich gut
ausgebaute Sozialraume auch kostendampfend auf die Eingliederungshilfe aus-

wirken.

Tz. 48 Die U6Kp fragte die Kommunen, ob sie den Auf- und Ausbau inklusiver Angebote

in den SozialrAumen unterstitzen und dies ggf. konzeptionell begleiten. Die

Frage bezog sich auf inklusive Angebote aulR3erhalb der Eingliederungshilfe.

32

33

34

35

Die Kommunen erlauterten, dass bereits bewilligte Schulassistenzen im Betreuungsumfang zunehmen kénn-
ten. Durch die langeren Betreuungszeiten kdnnten zudem weitere Kinder eine Assistenz bendtigen.

Der Begriff ,Sozialraum® ist im SGB IX nicht definiert. Der Deutsche Verein fur 6ffentliche und private Firsorge
e. V. versteht unter einem inklusiven Sozialraum ein barrierefreies Lebensumfeld, das alle Menschen mit und
ohne Behinderungen, alte und junge Menschen, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund selbstbe-
stimmt gemeinsam nutzen und mitgestalten konnen. Vgl. Eckpunkte des Deutschen Vereins fiir einen inklusi-
ven Sozialraum vom 07.12.2011, S. 4; https://www.deutscher-verein.de/empfehlungen-stellungnahmen/de-
tail/eckpunkte-des-deutschen-vereins-fuer-einen-inklusiven-sozialraum/, zuletzt aufgerufen am 23.01.2025.

Vgl. § 1 SGB IX.

Vgl. Bundesministerium fur Arbeit und Soziales, Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention: ,Inklusion realisiert sich im taglichen Leben. Die Bundesregierung wird
deshalb ein besonderes Augenmerk auf die Gestaltung eines inklusiven sozialen Nahraums legen...“, S. 16;

https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Broschueren/a740-aktionsplan-bundesregierung.html, zuletzt
aufgerufen am 23.01.2025.



https://www.deutscher-verein.de/empfehlungen-stellungnahmen/detail/eckpunkte-des-deutschen-vereins-fuer-einen-inklusiven-sozialraum/
https://www.deutscher-verein.de/empfehlungen-stellungnahmen/detail/eckpunkte-des-deutschen-vereins-fuer-einen-inklusiven-sozialraum/
https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Broschueren/a740-aktionsplan-bundesregierung.html
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Tz. 49

Tz. 50

Tz.51

Tz.52

Tz.53

Die Landkreise Harburg, Hildesheim und Oldenburg sowie die Stadte Braun-
schweig, Emden und Oldenburg begleiteten die Inklusion in ihren Gebieten kon-
zeptionell. Die konzeptionellen Aufgaben und die Umsetzung von Inklusionsmal3-
nahmen waren nicht in der Eingliederungshilfe verortet. Hierflir waren andere
Stellen in den Kommunen zusténdig, z. B. war es im Landkreis Oldenburg die

Behindertenbeauftragte.

In den Konzepten war eine Vielzahl von Empfehlungen und Maflinahmen fur die
inklusive Gestaltung verschiedener Handlungsfelder®® dargelegt. Die Kommunen
bezogen u. a. Menschen mit Behinderungen in die Gestaltungsprozesse ein,

z. B. Uber Inklusionsbeirate. Die Kommunen berichteten und legten in ihren Kon-
zepten dar, dass sie fir junge Menschen insbesondere MalRnahmen fir inklusive
Freizeit- und Sportangebote initiiert hatten.

Die Kommunen verdeutlichten in den Gesprachen und ihren Konzepten, wie be-
deutsam es fir die Inklusion sei, die verschiedenen ehrenamtlichen und professi-
onellen Akteure in den Sozialraumen und die Gesellschaft fur das Thema Inklu-
sion zu sensibilisieren. So seien z. B. Schulungen fiir Buspersonal zum Umgang
mit Menschen mit Behinderungen oder fiir Ubungsleitungen in Vereinen zur in-

klusiven Gestaltung von Sportangeboten und -veranstaltungen geplant.

Die Landkreise Goslar und Friesland erlauterten in den Gespréchen, dass sie in-
dividuelle MafBnahmen fir die Inklusion unterstiitzen wiirden. Der Landkreis
Goslar und die Region Hannover teilten mit, dass sie mit dem Erstellen von Inklu-

sionskonzepten befasst seien.

Die Kommunen leisten durch die Gestaltung barrierefreier und inklusiver Sozial-
raume einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UN-BRK und des BTHG. In so
gestalteten SozialrAumen kann die passende Eingliederungshilfe besser im ge-
wohnten oder gewiinschten Lebensumfeld der Menschen mit Behinderungen or-
ganisiert werden.?” Die U6Kp weist darauf hin, dass das Land Projekte zur Inklu-

sion, Partizipation und Bewusstseinsbildung fordert.®

36 Z. B. fur die Bereiche Erziehung und Bildung, Arbeit, Freizeit und Mobilitat.

37 vgl. BT-Drs. 18/9522, Entwurf eines Gesetzes zur Starkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Men-
schen mit Behinderungen, S. 197; https://dip.bundestag.de/.

38 vgl. Erl. d. MS vom 11.06.2020 — 102-49 023/13 (Nds. MBI. 640), zuletzt geandert durch Erl. vom 31.08.2022
(Nds. MBI. S. 1226).



https://dip.bundestag.de/
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5

Tz.54

Tz.55

Tz. 56

Steuerung der Angebotsstruktur

Die Eingliederungshilfetrager haben aufgrund ihres Sicherstellungsauftrages
gem. 8 95 SGB IX und § 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB | darauf hinzuwirken, dass den
Leistungsberechtigten personenzentrierte Leistungen rechtzeitig und ausrei-
chend zur Verfugung stehen. Dazu haben sie in Zusammenarbeit mit den Leis-
tungsanbietern flachen- sowie bedarfsdeckende, am Sozialraum orientierte und
inklusiv ausgerichtete Angebote der Eingliederungshilfe zu schaffen.®® Der
Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ist zu beachten (vgl.

§ 110 Abs. 2 NKomVG).

Der Gesetzgeber raumt den Tragern der Eingliederungshilfe durch das BTHG
neue Steuerungsmdoglichkeiten ein. Gem. 8 95 S. 3 SGB IX sind bei der Struktur-
planung die Erkenntnisse aus der Gesamtplanung nach Kapitel 7 SGB IX (Hilfe-
planung im Einzelfall) zu bertcksichtigen. Weder im SGB IX noch in der Geset-
zesbegrindung zum BTHG wird konkret ausgefiihrt, was mit Strukturplanung ge-

meint ist.

Die U6Kp versteht unter Strukturplanung im Folgenden alle Instrumente und
Mafinahmen, die darauf abzielen, die kommunale Angebotsstruktur derart weiter-
zuentwickeln, dass die Versorgung aller Leistungsberechtigten mit passgenauen
Hilfen wohnortnah und rechtzeitig sichergestellt ist. Hierfur erforderlich sind
Kenntnisse dariiber, was unter Berilicksichtigung des Sozialraums an Eingliede-
rungshilfeangeboten bendtigt wird sowie wirksam und wirtschatftlich ist (bend-
tigte Angebotsstruktur). Daneben missen die Kommunen die vorhandenen
Strukturen und Angebote kennen (vorhandene Angebotsstruktur). Ein syste-
matischer Abgleich dieser Informationen kann Angebotsliicken aufdecken und
Uber- oder Unterversorgung aufzeigen. Fehlentwicklungen kénnen somit verhin-
dert werden. Aus diesen Erkenntnissen sind schlie3lich MaRnahmen abzuleiten,
umzusetzen und deren Wirksamkeit hinsichtlich der obigen Zielsetzung zu be-

werten. Dieser Ablauf wird durch die folgende Abbildung veranschaulicht:

39 Vvgl. 895i. V. m. § 94 Abs. 3 SGB IX. Im Rahmenvertrag nach § 131 SGB IX zur Erbringung von Leistungen
der Eingliederungshilfe in Niedersachsen fur Kinder und Jugendliche, S. 6, haben die Kommunalen Spitzen-
verbande, das Land, Spitzenverbande der Freien Wohlfahrtspflege und Verb&nde der privaten Leistungser-
bringer vereinbart, auf die Schaffung entsprechender Leistungsangebote hinzuwirken, https://soziales.nieder-
sachsen.de/startseite/menschen_mit_behinderungen/eingliederungshilfe/informationen_fur_leistungserbrin-

ger/rechtsgrundlagen-201611.html, zuletzt aufgerufen am 23.01.2025.



https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_I&p=17
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_I&p=17&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_I&p=17&x=1&n=2
https://soziales.niedersachsen.de/startseite/menschen_mit_behinderungen/eingliederungshilfe/informationen_fur_leistungserbringer/rechtsgrundlagen-201611.html
https://soziales.niedersachsen.de/startseite/menschen_mit_behinderungen/eingliederungshilfe/informationen_fur_leistungserbringer/rechtsgrundlagen-201611.html
https://soziales.niedersachsen.de/startseite/menschen_mit_behinderungen/eingliederungshilfe/informationen_fur_leistungserbringer/rechtsgrundlagen-201611.html
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5.1

511

Tz. 57

Tz. 58

Tz.59

Vorhandene Angebotsstruktur Bendtigte Angebotsstruktur

L o ) Erkenntnisse aus:
Vollstindiger aktueller Uberblick: « Auswertung der Gesamtplanung

+ Leistungsangebote der (Fachcontrolling)
Eingliederungshilfe « Finanzcontrolling
c Angebote im Sozialraum  Austausch mit anderen Akteuren
\ « FEvaluation /

Abgleich und MaBnahmenentwicklung

Bewertung der Mafnahmen

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Strukturplanung in der Eingliederungshilfe in Kurzform
In ausfuhrlicher Form in Anlage 1 als Handreichung,
Quelle: eigene Darstellung

Vorhandene Angebotsstruktur

Uberblick liber Leistungsangebote

Fur eine Strukturplanung ist es notwendig, dass die Kommunen einen vollstandi-
gen und aktuellen Uberblick Giber Angebote fiir die Eingliederungshilfe (Leis-
tungsangebote) haben, zu denen sie mit Leistungsanbietern Vereinbarungen ab-
geschlossen haben. Bei Leistungsangeboten, zu denen Platzzahlen vereinbart
wurden, sollte regelmaRig die Anzahl der freien und belegten Platze aktualisiert
werden. Diese Datenbasis bendétigen die Kommunen, um im Abgleich mit den be-

nétigten Platzen Angebotsliicken erkennen zu kénnen.

Daneben ware es fur die Angebotssteuerung und die Sicherstellung der perso-
nenzentrierten Leistung im Einzelfall hilfreich, wenn die Kommunen aktuelle In-
formationen Uber Leistungsangebote in Nachbarkommunen und tberregional

Uber spezialisierte Angebote héatten.

Einen Uberblick iiber die Leistungsangebote verschafften sich die Kommunen in
der Regel durch die Eingliederungshilfedatenbank Quotas* und die Pflege eige-
ner Ubersichtsdateien.

40 Quotas: Einrichtungen und Dienste der Eingliederungshilfe in Niedersachsen — eine gemeinsame Datenbank
der Projekte und Partner im Quotalen System. Es ist geplant, Quotas durch eine neue Datenbank zu ersetzen.
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Tz. 60

Tz. 61

5.1.2

Tz. 62

Tz. 63

Tz. 64

Die Region Hannover raumte ein, dass sie im Bereich der Eingliederungshilfe
keinen Uberblick (iber die Anzahl der Platze in Integrationsgruppen in Regelkin-
dergarten in ihrem Gebiet hatte. Die fur die Eingliederungshilfe zustandige Stelle
ermittelte die Platzzahlen erst auf Nachfrage der G6Kp flr diese Prifung. Sie
hatte somit vor der Prifung keine Kenntnis tber freie und belegte Platze. Eine
Identifizierung von Angebotslicken war ihr bei diesem Leistungsangebot nicht

moglich.

Die U6Kp empfiehlt der Region Hannover dringend, daftir zu sorgen, dass die fur
die Eingliederungshilfe zustandige Stelle eine vollstandige Ubersicht tiber die An-
gebotsstruktur hat. Die Ubersicht sollte regelmaRig aktualisiert werden, damit sie
als Grundlage fur die Strukturplanung genutzt werden kann.

Uberblick Giber den Sozialraum

Die Fachkrafte in den Kommunen missen auch die Angebote und Strukturen der
Sozialraume der Menschen mit Behinderungen gut kennen.* Ohne diese Kennt-
nisse ist es nicht moglich, eine bedarfsdeckende, zugleich aber nicht Gberversor-
gende Hilfe zu gewahren. Diese Kenntnisse werden dariiber hinaus bendtigt, um
gemeinsam mit den Leistungsanbietern die Angebote fiir die Eingliederungshilfe
sozialraumorientiert und inklusiv auszurichten. Die Eingliederungshilfe sollte auf

den vorhandenen niedrigschwelligen Angeboten? im Sozialraum aufbauen.

Alle Kommunen erklarten, dass die Fachkrafte die niedrigschwelligen Angebote
in ihren Zustandigkeitsbereichen kennen und sich untereinander dazu austau-
schen wirden. Auzerdem wirden die Eltern der Kinder und Jugendlichen in Ein-
zelfallgesprachen tber vorhandene Angebote berichten. Der Landkreis Stade
wies auf eine Leitbildveranstaltung hin, in der er sich mit den Ressourcen im So-
zialraum befasst und diese zusammengetragen habe. Die Stadt Oldenburg er-
klarte, dass sie in einer digitalen internen Wissensdatenbank u. a. niederschwel-

lige Angebote erfassen wirde.

Fur die Strukturplanung sollten die niedrigschwelligen Angebote fur Menschen

mit Behinderungen in den Sozialrdumen systematisch erfasst und dies

41 vgl. § 97 Satz 2 Nr. 2 SGB IX.
42 7. B. Angebote auRerhalb der Eingliederungshilfe von Vereinen, Kirchengemeinden oder Kommunen.
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regelmafig aktualisiert werden. Die von der Stadt Oldenburg erwahnte digitale

Wissensdatenbank kdénnte ein geeignetes Erfassungsinstrument dafir sein.

Tz. 65 In der Fachliteratur sind mdgliche Vorgehensweisen beschrieben, wie die Kom-
munen Kenntnisse Uber die Sozialraume der Menschen erlangen konnen.*® Gute
Hinweise liefert auch der BTHG-Kompass im Projekt ,Umsetzungsbegleitung
Bundesteilhabegesetz“.** Hilfreich ist ein regelmaRiger Austausch zwischen den
Stellen, die den Auf- und Ausbau inklusiver Sozialraume vorantreiben, wie z. B.
den Behindertenbeauftragten oder Inklusionsbeiréaten, und den Verantwortlichen
in der Eingliederungshilfe. Die Eingliederungshilfe bendtigt Informationen zu Ver-
anderungen in den Sozialrdumen, z. B. zu neuen inklusiven Angeboten und tber
den Abbau bzw. das Bestehen von Barrieren. Andererseits verfligt die Eingliede-
rungshilfe z. B. Uber Erkenntnisse zu Unterstitzungsbedarfen, die fur den weite-

ren Ausbau der inklusiven Sozialraume nitzlich sein kdnnen.

5.2 Bendtigte Angebotsstruktur

5.2.1 Auswertung der Gesamtplanung

Tz. 66 Gem. § 95 S. 3 SGB IX haben die Kommunen bei der Strukturplanung die Er-
kenntnisse aus den einzelfallbezogenen Gesamtplanverfahren gem. 88 117 bis
122 SGB IX zu beriicksichtigen. Im Gesamtplanverfahren ermitteln die Kommu-
nen den individuellen Bedarf auf Grundlage der Winsche zu Ziel und Art der
Leistungen, der personlichen Ressourcen und des Sozialraums der Leistungsbe-
rechtigten.*® Dies soll gewahrleisten, dass die Leistungsberechtigten personen-

zentrierte Leistungen erhalten. Wenn die Kommunen

¢ die Gesamtplanung so umfassend wie gesetzlich vorgeschrieben durchfiihren
(vgl. Abschnitt 2, Tz. 15, Feststellungen aus der Priufung ,Gesamt- und Teilha-
beplanung SGB 1X*) und

e die Kenntnisse Uber den Sozialraum aktuell halten,

mussen sie diese Informationen nur noch zusammenfihren und haben damit fur

die Strukturplanung alle notwendigen Informationen hinsichtlich der Bedarfe.

43 Vgl. z. B.: Dr. Luttringhaus, Maria (2011): ,Sozialraumorientierung: Ein Fachkonzept auch fiir die Arbeit mit
Menschen mit Behinderungen?“, S. 6/7.

44 Vgl. Projekt des Deutschen Vereins, Umsetzungsbegleitung Bundesteilhabegesetz, BTHG-Kompass/Soziale
Teilhabe/Sozialraum; https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/bthg-kompass/bk-soziale-teilhabe/sozial-
raum/?hlres=Sozialraum, zuletzt aufgerufen am 23.01.2025.

45 Vgl. §118 Abs. 1i.V. m. 8117 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX.



https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/bthg-kompass/bk-soziale-teilhabe/sozialraum/?hlres=Sozialraum
https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/bthg-kompass/bk-soziale-teilhabe/sozialraum/?hlres=Sozialraum
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Tz. 67

Tz. 68

Tz. 69

Tz.70

Tz. 71

Tz.72

Die U6Kp fragte daher, ob und inwieweit die Kommunen die Erkenntnisse aus der
Gesamtplanung — und damit die Bedarfe der einzelnen Leistungsberechtigten —
in die Planung der zu schaffenden Angebote bzw. in die Veranderung von beste-

henden Angeboten einbezogen.

Der Landkreis Oldenburg wertete die Gesamtplanungen hinsichtlich der Leis-
tungsbewilligungen aus. Diese Informationen nutzte er, um eine Ubersicht zu den
Sonderkindergarten und Integrationsgruppen in Regelkindergéarten zu erstellen.
Die Ubersicht enthielt u. a. die vorhandenen Platzzahlen, die belegten Platze und
Wartelisten. Auf dieser Grundlage war dem Landkreis Oldenburg die Identifizie-
rung aktuell bestehender Angebotsliicken moglich. Auch andere Kommunen be-
richteten von Wartelisten in Kindergarten und zu anderen Leistungen, z. B. fur
Autismustherapie.

Weitere Erkenntnisse aus der einzelfallbezogenen Gesamtplanung erhielten die
Kommunen nach eigenen Angaben durch einen internen Austausch, z. B. in
Dienstbesprechungen zu Einzelféllen. Die Stadt Oldenburg erlauterte, dass dafir

ein fester Tagesordnungspunkt in den Besprechungen vorgesehen sei.

Darlber hinaus wertete jedoch keine der gepriften Kommunen die umfassenden

Informationen aus der Gesamtplanung systematisch aus.

Ein Grund daftir war nach Auskunft der Kommunen, dass die eingesetzten EDV-
Fachverfahren dies noch nicht ermdglichten. Entwickler der Fachverfahren sowie
Vertreter der Kommunen und des Landes wiirden seit langerem an einer Losung
arbeiten. Ziel sei es, die B.E.Ni*-Formulare fir die einzelfallbezogene Gesamt-
planung in die EDV-Fachverfahren einzubinden. Damit wéren Auswertungen so-
wohl fir die Einzelfalle als auch fir die Strukturplanung mittels technischer Unter-

stutzung maoglich.

Die U6Kp begrufdt die Ansatze der Kommunen, die Gesamtplanung auszuwerten.
Sowohl die quantitativen Auswertungen, wie beim Landkreis Oldenburg, als auch
der von allen Kommunen erlauterte Austausch zu Einzelféllen liefern wichtige Er-

kenntnisse fur die Strukturplanung.

46 Das Land Niedersachsen hat in einer Projektgruppe zusammen mit kommunalen Vertretern das Instrument
zum ,Gesamt- und Teilhabeplanverfahren einschlie3lich der Bedarfsermittlung Niedersachsen (B.E.Ni)* entwi-
ckelt. B.E.Ni orientiert sich an der ICF und leitet mit verschiedenen Formularen durch das Gesamt- und Teil-
habeplanverfahren. Die Anwendung ist fur den ortlichen Trager der Eingliederungshilfe vom Land empfohlen.
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Tz. 73

Tz. 74

Tz.75

5.2.2

Tz.76

Tz. 77

Tz. 78

Soweit bisher nicht vorgesehen, empfiehlt die U6Kp einen regelmafiigen und in-
stitutionalisierten Austausch zu etablieren. Beteiligte sollten mindestens Mitarbei-

tende des Fallmanagements, der Strukturplanung und des Vertragswesens sein.

Daruber hinaus halt die U6Kp es jedoch fir erforderlich, die Gesamtplanung sys-
tematisch durch ein Fachcontrolling auszuwerten. Damit konnen die Kommunen
sicherstellen, dass Winsche, Ressourcen und Bedarfe der Kinder und Jugendli-
chen umfassend fir eine bedarfsorientierte Steuerung der Angebotsstruktur ge-
nutzt werden kdnnen. Alle notwendigen Informationen hierzu befinden sich in den
einzelfallbezogenen Gesamtplanungen. Alle gepruften Kommunen fiihrten diese

jedoch nicht zusammen und konnten sie somit nicht fir eine Auswertung nutzen.

Die U6Kp fordert die Kommunen auf, die Erkenntnisse aus der Gesamtplanung
kinftig gem. 8 95 SGB IX bei ihrer Strukturplanung zu bericksichtigen, um be-
darfsgerechte und zugleich wirtschaftliche Hilfen bewilligen zu kénnen.

Finanzcontrolling

Die mit dem BTHG anvisierte Verbesserung der Steuerungsfahigkeit der Einglie-
derungshilfe soll dazu beitragen, die steigenden Kosten der Eingliederungshilfe

einzudammen. Es soll keine neue Ausgabendynamik entstehen.*’

Mehrere Kommunen betonten, dass die Einsparung von Kosten nicht im Vorder-
grund ihres Handelns in der Eingliederungshilfe stehe, sondern vielmehr die

bestmogliche Versorgung der Kinder und Jugendlichen mit Behinderung.

Die U6Kp weist darauf hin, dass die kommunale Aufgabenerfiillung immer spar-
sam und wirtschaftlich erfolgen muss.*® Es ist davon auszugehen, dass eine
passgenaue Leistungsbewilligung zugleich wirtschaftlich ist. Daher sollten die be-
willigten Hilfen personenzentriert durch die Kommunen gesteuert und alle Selbst-

hilferessourcen*® genutzt werden.

47 Vgl. BT-Drs. 18/9522 vom 05.09.2016, Entwurf eines Gesetzes zur Starkung der Teilhabe und Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderungen, S. 2, 3 und 191; https://dip.bundestaqg.de/.

48 vgl. § 110 Abs. 2 NKomVG.

49 Selbsthilferessourcen sind sowohl eigene Fahigkeiten als auch verlasslich zur Verfiigung stehende Unterstiit-
zung durch Personen oder Angebote aus dem Umfeld.
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Tz. 79

Tz. 80

Tz. 81

5.2.3

Tz. 82

Tz. 83

Durch ein Finanzcontrolling gem. 8 21 KomHKVO kdnnen die Kommunen Kennt-
nis Uber die finanziellen Auswirkungen ihrer Leistungsbewilligung und ihrer Steu-

erungsansatze erhalten.

Die Landkreise Goslar, Harburg, Hildesheim und Oldenburg sowie die Stadt
Oldenburg gaben an, dass sie ein Finanzcontrolling zu Fallzahlen und Kosten der
Eingliederungshilfe durchfiihrten. Die anderen Kommunen erklarten, noch kein
Finanzcontrolling fur die Eingliederungshilfe einzusetzen. Teils habe es sich nach
Angaben der Kommunen im Aufbau bzw. in Uberarbeitung befunden.

Soweit nicht zwischenzeitlich umgesetzt, fordert die U6Kp die Landkreise Fries-
land und Stade, die Region Hannover sowie die Stadte Braunschweig und Em-
den auf, ein Finanzcontrolling gem. § 21 KomHKVO fir die Eingliederungshilfe

durchzufuhren.

Austausch mit anderen Akteuren

Neben den Erkenntnissen aus der Auswertung der Gesamtplanung und dem Fi-
nanzcontrolling erfordert eine bedarfsorientierte Strukturplanung auch Informatio-

nen, die von anderen Akteuren beigetragen werden kénnen.

Die Trager der Eingliederungshilfe arbeiten gem. § 96 SGB IX mit Leistungsan-
bietern und anderen Stellen®®, deren Aufgabe die Lebenssituation von Menschen
mit Behinderungen betrifft, zusammen. Hintergrund dieser Regelung ist die An-
nahme des Bundesgesetzgebers, dass Leistungen der Eingliederungshilfe nur
dann den gewlinschten Erfolg fir die Leistungsberechtigten erzielen kénnen,
wenn alle Stellen zusammenarbeiten.>! § 96 Abs. 3 SGB IX hebt die Zusammen-
arbeit auf eine strukturelle Ebene. Danach sollen die Trager der Eingliederungs-
hilfe zur Sicherung der gleichmafigen, gemeinsamen und ergénzenden Erbrin-
gung von Leistungen mit den o. g. Akteuren Arbeitsgemeinschaften bilden, wenn
dies geboten ist.

50 vgl. BT-Drs. 18/9522, Entwurf eines Gesetzes zur Starkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Men-
schen mit Behinderungen, S. 274; https://dip.bundestag.de/: Andere Stellen sind insbesondere die Trager von
Leistungen nach dem Zweiten, Achten, Neunten und Elften Buch, andere Trager von Sozialleistungen, Kir-
chen und Religionsgesellschaften des 6ffentlichen Rechts sowie Verbéande, inshesondere der freien Wohl-
fahrtspflege und der Interessenvertretungen von Menschen mit Behinderungen.

51 Ebd.
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Tz. 84

Tz. 85

Tz. 86

Tz. 87

Tz. 88

Die U6Kp fragte die Kommunen, wie und zu welchen Themen sie mit anderen
Akteuren in Bezug auf die Angebotsstruktur zusammenarbeiteten und erhielt

dazu folgende Antworten:

Jugendamt

Die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt beinhaltet nach der Gesetzesbegriin-
dung zu § 96 SGB IX einen regelmafigen Informationsaustausch zur effektiven
Unterstiitzung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen.®? Die gepriften
Kommunen berichteten, dass sie sich regelmaRig mit dem Jugendamt aus-
tauschten. In der Regel gehe es um Einzelfalle, Verfahrensfragen und Zustandig-
keitsklarungen. Es bestehe hierbei aber auch die Moglichkeit, sich gegenseitig

Uber vorhandene Angebote zu informieren.

Einige Kommunen erklarten, sie hatten versucht, ein gemeinsames Eingliede-
rungshilfeangebot nach SGB VIII und SGB IX zu schaffen. Beispielsweise habe
die Stadt Braunschweig ein inklusives Wohnangebot fiir beide Rechtskreise etab-
lieren wollen. Dies sei jedoch an den unterschiedlichen Standards (Raumgréf3en,
einzusetzendes Personal usw.) gescheitert. Es gebe auf Landesebene noch

keine rechtskreisiibergreifenden Vorgaben zur Erteilung einer Betriebserlaubnis.

Leistungsanbieter

Die Kommunen teilten mit, dass die Leistungsanbieter in der Regel an sie heran-
getreten seien, um Vereinbarungen zu Leistungsangeboten abzuschliel3en. So
hat u.a. eine gemeinsame Entwicklung neuer Angebote stattgefunden, z. B. bei
der Schulassistenz. (vgl. Abschnitt 5.3) Einige Kommunen haben neue Angebote
initiiert und sind damit direkt an die Leistungsanbieter herangetreten. Insbeson-
dere fiir Kinder und Jugendliche mit besonders herausforderndem Verhalten ist
es jedoch schwierig, neue Angebote zu gestalten (vgl. Abschnitt 4.2, Tz. 39). Ins-
gesamt fand jedoch wenig strukturelle Zusammenarbeit mit den Leistungsanbie-
tern statt. Die Zusammenarbeit fokussierte sich eher auf die Versorgung proble-

matischer Einzelfalle.

Der Landkreis Harburg und die Stadt Braunschweig berichteten, dass sie in ihrer

Eigenschaft als ortlicher Trager der Jugendhilfe (SGB VIII) und der

52 Ebd.
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Tz. 89

Tz. 90

Tz.91

Tz. 92

Eingliederungshilfe (SGB IX) in der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII*®
vertreten waren. Ein Ziel sei dabei gewesen, sich mit den Leistungsanbietern,
welche Leistungen nach beiden Rechtsgebieten anboten, besser austauschen zu
kénnen. Die Stadt Braunschweig teilte mit, sie plane die Einrichtung einer Unter-
arbeitsgruppe Eingliederungshilfe zur Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII.
In dieser solle dann mit den Leitungsanbietern u. a. die Angebotsstruktur weiter-

entwickelt werden.

Keine der gepriuften Kommunen hatte Arbeitsgemeinschaften
gem. 8 96 Abs. 3 SGB IX mit den Leistungsanbietern begrindet.

Regionale Beratungs- und Unterstiitzungszentren Inklusive Schule (RZI)

Die Zusammenarbeit mit den RZI** wurde von den meisten Kommunen als hilf-
reich gesehen. Die Einbindung der RZ| erfolgte u. a. vor dem Hintergrund der
steigenden Zahl an Schulassistenzen (vgl. Abschnitt 4.2).

Der Landkreis Friesland und die Stadt Braunschweig legten dar, dass sie mit den
RZI in Arbeitsgruppen zusammenarbeiteten. Der Landkreis Goslar erlauterte, er
habe gemeinsam mit dem RZI ein Fachsymposium zur Schulassistenz im

SGB IX veranstaltet. Andere Kommunen berichteten, dass Mitarbeitende des RZ|
teilweise an Dienstbesprechungen teilnahmen oder in Einzelfallen eingebunden

waren.

Bundesagentur fur Arbeit

Die Landkreise Friesland, Hildesheim und Stade sowie die Stadte Braunschweig
und Emden berichteten positiv Gber die Zusammenarbeit mit der Bundesagentur
fur Arbeit, insbesondere hinsichtlich des Ubergangs von der Schule in den Beruf.
Beispielsweise hatten die Landkreise Friesland und Hildesheim mit der Bunde-

sagentur fur Arbeit gemeinsame Veranstaltungen durchgefuhrt, bei denen

53 Vgl. § 78 SGB VIII: Danach sollen die Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe die Bildung von Arbeitsgemein-
schaften anstreben, in denen neben ihnen die anerkannten Tréger der freien Jugendhilfe sowie die Trager
geforderter Mal3nahmen vertreten sind.

54 Regionale Beratungs- und Unterstiitzungszentren Inklusive Schule bei den Regionalen Landesamtern fur
Schule und Bildung. Zur Aufgabe der RZI gehdrt u. a. die Beratung von Schulen, schulischem Personal, Erzie-
hungsberechtigten, Schilerinnen und Schilern und Schultrdgern in Bezug auf die Umsetzung der inklusiven
schulischen Bildung. Vgl. https://bildungsportal-niedersachsen.de/beratung-unterstuetzung/rzi, zuletzt aufgeru-
fen am 23.01.2025.
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Tz. 93

Tz. 94

Tz. 95

Tz. 96

Schilerinnen und Schiiler in Forderschulen hinsichtlich ihrer beruflichen Per-

spektiven beraten worden seien.

Benachbarte Kommunen

Die Kommunen stiinden zu Nachbarkommunen in der Regel Gber Arbeitskreise®,
Amtsleitungs- oder Regionaltreffen in Kontakt. Diese Zusammenkinfte hatten sie
genutzt, um sich Gber vorhandene Eingliederungshilfeangebote und deren Ent-
gelte auszutauschen. Einige Kommunen hétten Uberlegt, fur bestimmte Leistun-
gen gemeinsame Angebote zu schaffen, z. B. HPK oder Angebote fir Kinder und
Jugendliche mit besonders herausforderndem Verhalten.

Inklusionsbeirdte und sonstige Akteure im Sozialraum

Informationen fir die Strukturplanung liefert auch die Zusammenarbeit mit Inklu-
sions- bzw. Integrationsbeiraten sowie mit Akteuren, die z. B. in Sportvereinen
und Kirchengemeinden Menschen mit Beeintrachtigungen integrieren. Dadurch
kénnen die Kommunen Erkenntnisse Uber Entwicklungen und fehlende Unter-
stiitzungsangebote im Sozialraum erlangen. Einige Kommunen beteiligten diese
Akteure bereits beim Auf- und Ausbau inklusiver Sozialraume. (vgl. Abschnitte
4.3und 5.1.2)

Bewertung und Empfehlung

Die U6Kp begrifdt den Austausch und die Zusammenarbeit der Kommunen mit
den genannten Stellen und Akteuren. Die hiertiber gewonnenen Informationen
kénnen einen wichtigen Beitrag zu einer bedarfsorientierten Strukturplanung leis-

ten.

Die U6Kp empfiehlt den Kommunen, individuell zu prifen, ob sie bereits mit allen
fur sie relevanten Akteuren hinreichend intensiv zusammenarbeiten. Ggf. sollten
sie die Zusammenarbeit zur Sicherstellung einer personenzentrierten Hilfege-

wahrung weiter ausbauen.

5 Z. B. Arbeitskreis Entgeltverhandler.
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5.2.4 Evaluation
Tz. 97 Evaluationen kénnen beispielsweise Aufschluss darliber geben, ob den Leis-

tungsberechtigten die richtigen Leistungsangebote zur Verfligung gestellt werden
oder ob die Leistungsberechtigten mit der Beratung durch die Eingliederungshilfe
zufrieden sind. Sie bieten insbesondere die Mdglichkeit, Leistungsberechtigte in

diese Untersuchungen einzubinden und dadurch den personenzentrierten Ansatz

der Eingliederungshilfe zu starken.

Tz. 98 Nur wenige Kommunen berichteten von Evaluationen im Prifungszeitraum. So
erlauterten die Landkreise Goslar und Oldenburg, dass sie Evaluationen zu Mal3-
nahmen in der Frihforderung durchfiihrten. Der Landkreis Harburg und die Stadt
Oldenburg evaluierten ihre Projekte zur Schulassistenz (vgl. Abschnitt 5.3).

Tz. 99 Die U6Kp empfiehlt den Kommunen, Evaluationen zur Qualitatsverbesserung und

Steuerungsunterstutzung in der Eingliederungshilfe zu nutzen.

5.3 Maflnahmenentwicklung und -bewertung

Tz. 100 Nach Erhebung der vorhandenen und Auswertung der bendétigten Angebotsstruk-
tur kénnen die Trager der Eingliederungshilfe abgleichen, welche Angebote ggf.

neu geschaffen, ausgebaut oder angepasst werden sollten.

Tz. 101 Keine der gepriften Kommunen verfiigte bisher Uber eine umfassende struktu-
relle Angebotssteuerung zur Sicherung eines angemessenen und ortsnahen

Leistungsangebots. Einige Kommunen hatten aber Steuerungsansatze.

Tz. 102 Fast alle gepriften Kommunen berichteten Uber eine Steigerung der Fallzahlen
bei der Schulassistenz. Vom Jahr 2020 bis zum Jahr 2022 stieg die Zahl der
Schulassistenzen nach dem SGB IX in den betrachteten Kommunen®® um
rund 14 %.

Tz.103  Einige Kommunen entwickelten Modelle, um dem steigenden Bedarf an Schulas-
sistenz gerecht werden zu kénnen und/oder die Leistung inklusiver zu gestalten.
Mehrere Kommunen etablierten neben der individuellen Schulassistenz eine so-

genannte Poolldésung. Diese vermindere die Anzahl der Schulassistenzen im

5 Auswertung ohne die Region Hannover und die Stadt Braunschweig. Die Region Hannover konnte keine Zah-
len fur das Jahr 2022 liefern. Die Stadt Braunschweig konnte keine Zahlen fir das Jahr 2020 liefern.



Die Préasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs
Prufungsmitteilung vom 19.02.2025, Umsetzung BTHG 29

Tz. 104

Tz. 105

Tz. 106

Tz. 107

Klassenraum, weil eine Schulassistenz mehrere Kinder gleichzeitig unterstitze.

Zudem sei die Hilfe fur das einzelne Kind weniger stigmatisierend.

Die Stadte Braunschweig, Oldenburg und Emden sowie der Landkreis Harburg
erlauterten, dass sie die inklusive Beschulung auch mit praventiven Mal3hahmen

unterstutzten.

Beispielsweise verfolgte die Stadt Oldenburg mit dem Modell ,Pauschalierte
Schulbegleitung® diesen Ansatz. Die Stadt Oldenburg teilte mit, dass sie hierftr
im Jahr 2022 freiwillige Leistungen in Hohe von 3,4 Millionen Euro aufgewendet
habe. Pro Schule sei ein Leistungsanbieter tatig, der Schulassistenz sowohl préa-
ventiv als auch bei festgestelltem Eingliederungshilfebedarf erbringe. Solange die
Schulassistenz praventiv geleistet werde, wirden die Aufwendungen durch frei-
willige Leistungen der Stadt Oldenburg getragen. Werde fir einzelne Kinder ein
konkreter, individueller Bedarf an Eingliederungshilfe fiir eine Schulassistenz
festgestellt, wiirden diese Aufwendungen aus Mitteln der Eingliederungshilfe ge-
zahlt.

Uber einen weiteren Steuerungsansatz berichtete der Landkreis Friesland. Sein
Ziel war, die Inklusion in Schulen voranzubringen und die Zahl der Integrations-
platze in Regelkindergarten und Platzen in HPK nicht ausweiten zu mussen.
Dazu bemihte er sich, die in der Vergangenheit tblichen Rickstellungen vom
Schulbesuch®’ zu vermeiden. Die Kinder wiirden so mit gleichaltrigen und ihnen
bekannten Kindern eingeschult und erhielten im Bedarfsfall entsprechende Un-
terstiitzung, z. B. durch Schulassistenz. Um dieses Vorgehen gegenliber den
Schulen zu vermitteln, habe der Landkreis hierbei eng mit dem RZI zusammen-

gearbeitet.

Einige Kommunen erlauterten, dass Leistungsanbieter mit grolRem Ange-
botsspektrum haufig mit den Eltern der Leistungsberechtigten vorab Gesprache
fuhren wirden, um ihnen ihre eigenen Leistungsangebote nahezulegen. Beispiel-
weise wirde den Eltern von Kindern in einem heilpadagogischen Kindergarten
der Wechsel in eine — beim selben Anbieter vorhandene — Tagesbildungsstatte
angeraten, statt auf die Méglichkeit des Besuchs einer Forder- oder Regelschule

hinzuweisen. Die Eltern wiirden dann die vom bisherigen Leistungsanbieter

57 Gem. § 64 Absatz 2 Satz 1 NSchG konnen schulpflichtige Kinder, die karperlich, geistig oder in ihrem sozialen
Verhalten nicht gentigend entwickelt sind, um mit der Aussicht auf Erfolg am Unterricht der Grundschule oder
einer Forderschule teilzunehmen, fir ein Jahr vom Schulbesuch zuriickgestellt werden.
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Tz. 108

Tz. 109

Tz. 110

Tz. 111

empfohlene Leistung konkret gegentiber der Kommune einfordern. Insbesondere
der Landkreis Friesland berichtete von solchen Fallen, auch vor dem Hinter-
grund, dass es in seinem Bereich nur sehr wenige, aber durchsetzungsstarke
Anbieter gab. Er habe in Absprache mit einem grof3en Anbieter erreicht, dass
dieser nicht mehr vor Durchfiihrung einer Hilfeplanung Einfluss auf die Eltern der

Leistungsberechtigten austibe.

Die beispielhaft aufgefuhrten Steuerungsansétze zeigen, dass die Kommunen
bestrebt waren, durch verschiedene MafRnahmen steuernd einzuwirken, um ih-
rem Sicherstellungsauftrag gerecht zu werden und zugleich ihre Aufwendungen
zu begrenzen. Die Kommunen sollten untersuchen und bewerten, ob ihre Steue-
rungsansatze und MaflRnahmen wirksam waren. Dadurch kénnen die Kommunen
feststellen, ob die verédnderte Angebotsstruktur und die bendtigte Angebotsstruk-
tur nun besser zusammenpassen. Die aus diesem Abgleich gewonnenen Er-
kenntnisse sollten als Basis fur die Entwicklung zukinftiger Maf3nahmen in die
weitere Strukturplanung einflieRen. Damit beginnt der Steuerungsprozess von

vorn.

Eine umfassende strukturelle Angebotssteuerung ist aus Sicht der U6Kp aller-
dings nur mdglich, wenn eine Auswertung der Gesamtplanung, ein Finanzcon-
trolling, ein Austausch mit anderen Akteuren sowie Evaluationen etabliert sind,
auf deren Grundlage MalRBhahmen zur Anpassung der Angebotsstruktur abgelei-

tet werden konnen.

Kennzahlen der Eingliederungshilfe fiir junge Menschen

Bei der Abstimmung der Datengrundlagen berichtete die Mehrzahl der Kommu-
nen Uber Schwierigkeiten bei der Erhebung der Daten zu Fallzahlen und Aufwen-
dungen fur die Eingliederungshilfe.

Neuregelungen des BTHG (neue Leistungen, Leistungsgruppen und Zustandig-
keiten) sowie organisatorische Verénderungen in einigen Kommunen hatten Aus-
wirkungen auf Buchungssystematiken gehabt. Hierdurch notwendige Anpassun-
gen in den Buchungen und Fachverfahren seien sukzessive aufgedeckt worden

und erfolgt. Die Daten seien jedoch nicht immer riickwirkend korrigierbar.
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Tz. 112 Die Stadt Braunschweig konnte fur das Jahr 2020 keine belastbaren Daten mit-
teilen, daher fehlt im Folgenden eine Aussage zur jeweiligen Entwicklung im Pri-

fungszeitraum.

Tz. 113 Fallzahlen aus dem Jahr 2023 konnte die U6Kp nicht betrachten, da diese in der

Regel noch nicht vorlagen.

6.1 Entwicklung der Anzahl der Leistungsberechtigten und Ausgaben

Tz. 114 Im Prifungszeitraum erhohte sich die Gesamtzahl der leistungsberechtigten Kin-
der und Jugendlichen in den gepriiften Kommunen um 9,8 %.58 Im Jahr 2022 er-
hielten in den zehn gepriften Kommunen insgesamt 8.405 Kinder und Jugendli-

che Leistungen der Eingliederungshilfe. %°

Tz. 115 In der Mehrzahl der Kommunen stieg die Zahl der Leistungsberechtigten im Pri-
fungszeitraum deutlich. Die héchste Zuwachsrate verzeichnete der Landkreis
Oldenburg. Im Landkreis Friesland blieb die Zahl konstant. Die Werte je Kom-

mune sind in Anlage 5 aufbereitet.

Tz. 116 Bei den dargestellten Entwicklungen ist der gleichzeitige Bevolkerungsanstieg
unter 18 Jahren in den Kommunen zu beriicksichtigen. Beispielsweise stieg die
Anzahl der Leistungsberechtigten im Landkreis Harburg im Prifungszeitraum um
7,1 %. Gleichzeitig vergroRerte sich die Bevoélkerungszahl der unter 18-Jahrigen
um 4,7 %.5° In Abbildung 3 ist daher dargestellt, wie sich der Anteil der Leis-
tungsberechtigten an der Bevoélkerung unter 18 Jahren (Leistungsempfanger-
dichte) im Priifungszeitraum entwickelt hat. Hohe Zuwachsraten bei der Zahl der
Leistungsberechtigten gehen zum Teil mit geringen Anderungen in der Leis-

tungsempfangerdichte einher.

58 Betrachtung ohne die Stadt Braunschweig aufgrund fehlender Werte fiir das Jahr 2020.

5 Landesweit erhohte sich die Zahl der Leistungsberechtigten in der Eingliederungshilfe unter 18 Jahren im Zeit-
raum von 2020 bis 2022 um 6,4 %. Darin sind jedoch die Schulpflichtigen ab 18 Jahren nicht enthalten. Vgl.
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023, Empféanger von Eingliederungshilfe (SGB 1X), Tabelle 22161-0010,
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online, zuletzt aufgerufen am 23.01.2025.

60 Die Einwohnerzahl unter 18 Jahren im Landkreis Harburg stieg von 44.344 im Jahr 2020 auf 46.429 im Jahr
2022. Vgl. Landesamt fir Statistik Niedersachsen, 2023, Tabelle Z100002G: ,Bevdlkerung nach Altersgrup-
pen in Niedersachsen®, zuletzt aufgerufen am 25.01.2025.
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Tz. 117

Tz. 118

Tz. 119

) . Entwicklung der Leistungsempfingerdichte:
Leistungsberechtigte pro 1.000 Leistungsberechtigte pro 1.000 Bevdlkerung unter 18 Jahren
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Abbildung 3: Entwicklung der Leistungsempféngerdichte im Prifungszeitraum
* Stadt Braunschweig ohne Werte fiir das Jahr 2020.
Quelle: Angaben der gepriften Kommunen und Landesamt fiir Statistik Niedersach-
sen (Tabelle Z100002G: ,Bevélkerung nach Altersgruppen in Niedersachsen®)

Deutlich werden hier zudem die Unterschiede zwischen den Kommunen hinsicht-
lich des Anteils der jungen Bevoélkerung, der Eingliederungshilfeleistungen erhalt.
Die Bandbreite lag im Jahr 2022 zwischen 13 und 36 Leistungsberechtigten pro
1.000 Kindern und Jugendlichen.

Fur das Jahr 2022 teilten die gepriften Kommunen Bruttoausgaben fir Einglie-
derungshilfen fir Kinder und Jugendliche i. H. v. insgesamt 204,4 Mio. € mit.
Dies entspricht einem Anstieg von 17,3 % im Prifungszeitraum®?. Den relativ
starksten Anstieg verzeichneten die Stadt Emden (+ 32,1 %) sowie der Landkreis
Oldenburg (+ 30,1 %). Der Landkreis Friesland teilte hingegen fur das Jahr 2022
um 3,7 % geringere Werte mit als flr das Jahr 2020. Die Werte fir alle Kommu-

nen lassen sich in Anlage 5% nachvollziehen.

Abbildung 4 veranschaulicht die Bruttoausgaben pro leistungsberechtigter Per-
son je Jahr und Kommune®. Uber alle Kommunen und Leistungsberechtigten be-
rechnet gaben die Kommunen im Jahr 2022 durchschnittlich 24.316 € pro leis-

tungsberechtigter Person aus.

61 Betrachtung ohne die Stadt Braunschweig aufgrund fehlender Werte fir das Jahr 2020.

62 Dargestellt sind dort auch die Entwicklungen der Bruttoausgaben im Priifungszeitraum pro Kopf unter 18 Jah-
ren. Im Jahr 2022 verausgabten die Kommunen im Mittel 497,21 € pro Kopf unter 18 Jahren fiir Eingliede-
rungshilfeleistungen.

63 Dabei handelt es sich nicht um mittlere Fallkosten, da einige Leistungsberechtigte sowohl Leistungen zur Teil-
habe an Bildung als auch zur sozialen Teilhabe erhalten und dann statistisch gesehen zwei Félle bilden.
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Tz. 120

Tz. 121

Tz. 122

icklung der Br gaben pro lei k htigter Person

im Prifungszeitraum
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Abbildung 4: Entwicklung der Bruttoausgaben pro leistungsberechtigter Person im
Prufungszeitraum
* Stadt Braunschweig ohne Werte furr das Jahr 2020.
Quelle: Angaben der Kommunen

In sechs Kommunen sind die Ausgaben pro leistungsberechtigter Person im Pri-
fungszeitraum gestiegen, am stérksten in der Region Hannover (+ 13,2 %). Nied-
rige Zuwachsraten verzeichneten die Landkreise Oldenburg (+ 3,1 %) und Har-
burg (+ 2,5 %). In drei Kommunen sanken die Ausgaben pro leistungsberechtig-

ter Person hingegen, am starksten im Landkreis Stade (- 6,4 %).

Als wichtige Einflussfaktoren auf die Entwicklung der Pro-Kopf-Ausgaben identifi-
zierten die Kommunen Entgelterhéhungen in Folge hoher Inflationswerte und Ta-
rifabschlisse. Bei vielen Leistungen beschlieft die ,Gemeinsame Kommission

u 18“%4 die Entgeltfortschreibungen verbindlich, so dass die Kommunen nur we-

nig Einfluss auf die Entgelthohe nehmen konnen.%®

Daruber hinaus legten die Kommunen dar, dass die Ausgabenentwicklung stark
von teuren Einzelfallen getrieben sei. Beispielsweise entstiinden pro Einzelfall
Aufwendungen in mittlerer sechsstelliger Hohe fir die Unterstiitzung durch Ge-
bardendolmetscher im Schulunterricht. Derartige Falle wirken sich umso starker
auf die durchschnittlichen Fallkosten aus, je kleiner eine Kommune ist bzw. je

weniger Leistungsberechtigte sie versorgt.

64 Die Vertragsparteien des niedersachsischen ,Rahmenvertrages nach § 131 SGB IX zur Erbringung von Leis-
tungen der Eingliederungshilfe in Niedersachsen fiir Kinder und Jugendliche” haben in 88§ 18 ff. des Vertrages
eine Gemeinsame Kommission als Vertragsgremium eingesetzt. Diese setzt sich zusammen aus Vertretern
der kommunalen Spitzenverbande, des Landes und der Leistungserbringerverbande. Der Landesbeirat fir
Menschen mit Behinderungen benennt beratende Mitglieder.

65 Hierzu zahlen beispielsweise die Leistungen in HPK sowie Tagesbildungsstatten. Einflussmdglichkeiten auf
die Entgelte haben die Kommunen hier hinsichtlich der zu verhandelnden Investitionskosten und der Grund-
kalkulation der Fahrtkosten. Die Fortschreibung der Fahrtkosten wiederum wird vom Beschluss der Gemein-
samen Kommission abgedeckt.
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Tz. 123

Tz. 124

Tz. 125

6.2

Tz. 126

Der Vergleich von durchschnittlichen Fallkosten wird hierdurch zum Teil schon
innerhalb einer Kommune im Jahresvergleich schwierig. Von der Entwicklung der
Fallkosten auf die Effektivitdt von Steuerungsmafinahmen zu schlieRen, ist daher

nur bedingt mdglich.

Zusammengefasst zeigte sich hinsichtlich der Ausgaben, wie schon bei den Leis-
tungsempfangerzahlen, kein einheitliches Bild. Die Kommunen beschrieben
grundsatzlich ahnliche Entwicklungen beim Nachfrageverhalten (vgl. Abschnitt
4.2) und den Einflussfaktoren auf die Ausgaben. Warum sich diese jedoch unter-
schiedlich in den betrachteten Kennzahlen niederschlagen und was dabei die Ur-
sachen und Stellschrauben sind, sollten alle Kommunen im Rahmen ihrer Struk-

turplanung untersuchen. (vgl. Abschnitt 5)

Viele Kommunen fiihrten in den Gespréchen an, dass ihnen durch das aktuelle
Ruhen des Niedersachsischen Kennzahlenvergleichs in der Eingliederungshilfe®®
wichtige Vergleichswerte fehlen. Ein interkommunaler Austausch zu diesen Fra-
gen ware aus Sicht der U0Kp sinnvoll.

Leistungen der sozialen Teilhabe und Teilhabe an Bildung

Fur das Jahr 2022 teilten die gepruften Kommunen insgesamt 8.744 Félle der
Teilhabe an Bildung nach § 112 SGB IX und sozialen Teilhabe nach

§ 113 SGB IX mit. Rund zwei Drittel der Falle im Jahr 2022 waren der sozialen
Teilhabe zuzuordnen, ein Drittel der Teilhabe an Bildung. Die Bruttoausgaben
waren hingegen nahezu gleich verteilt zwischen den beiden wichtigsten Leis-
tungsgruppen der Eingliederungshilfe fur Kinder und Jugendliche (vgl. Abbil-
dung 5):

Verteilung der Fallzahlen Verteilung der Ausgaben

97.548.009 €
48%

m Soziale Teilhabe nach § 113 SGB I1X

Teilhabe an Bildung nach § 112 SGB IX
Abbildung 5: Verteilung der Fallzahlen und Bruttoausgaben im Jahr 2022 nach Leistungsgruppen
Quelle: Angaben der Kommunen.

66 Service des Nds. Ministeriums firr Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung fiir die niedersachsischen
Kommunen bis zum Jahr 2019.
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Tz. 127

Tz. 128

Tz. 129

Tz. 130

Tz. 131

Tz. 132

Die von den gepruften Kommunen zur Verfigung gestellten Einzeldaten zu Fall-
zahlen und Ausgaben sind in Anlage 6 aufbereitet und kénnen zur Einzelbetrach-

tung herangezogen werden.

Wie in Abschnitt 4.1 erlautert, sind bei den Leistungen der sozialen Teilhabe ins-
besondere heilpadagogische Leistungen in Regel- und Sonderkindergarten von

Bedeutung. Hier hatten einige Kommunen im Prifungszeitraum die Kapazitaten

erhoht.

In jeweils sechs von neun Kommunen®’ stiegen die Fallzahlen im HPK bzw. fur
integrative Leistungen im Regelkindergarten. Die einzelnen Werte sowie die Aus-
gaben sind in Anlage 7 nachzuvollziehen. Dargestellt ist zudem die Entwicklung
der Falldichte, d. h. der Fallzahlen im Verhaltnis zur Bevélkerung im Kindergar-
tenalter. Auch dabei wird eine groRe Bandbreite deutlich: Die Werte fir die In-
tegration im Regelkindergarten im Jahr 2022 liegen in den Kommunen zwischen
11 und 47 Féallen pro 1.000 Kindern zwischen drei und sechs Jahren.

Bei der Teilhabe an Bildung werden insbesondere Leistungen in Tagesbildungs-
statten und fir Schulassistenzen erbracht. Fir Leistungen in Tagesbildungsstat-
ten haben die gepriften Kommunen fur das Jahr 2022 Ausgaben in Hohe von

13 Mio. € mitgeteilt. Die Fallzahlen im Prifungszeitraum waren weitgehend stabil.

Bei der Schulassistenz beschrieb die Mehrzahl der Kommunen, dass die Nach-
frage stark gestiegen sei (vgl. Abschnitt 4.2). Einige Kommunen hatten Pooll6-

sungen fir die Schulassistenzen entwickelt und umgesetzt (vgl. Abschnitt 5.3).

Die Aussagen der Kommunen zur Schulassistenz werden von den Fallzahlen ge-
stitzt. Leistungen fiir die Teilhabe an Bildung sowohl an Regelschulen als auch
an Forderschulen fir geistige Entwicklung® im Prifungszeitraum sind in der
Mehrzahl der Kommunen deutlich gestiegen. In den Landkreisen Friesland und
Harburg lasst sich im Prifungszeitraum ein Riickgang der Schulassistenzen an
Regelschulen feststellen. In der Stadt Emden waren die Schulassistenzen an

Forderschulen fur geistige Entwicklung leicht riicklaufig.

67 Es fehlt die Stadt Braunschweig.

68 Hierbei handelt es sich hauptsachlich um Schulassistenz. Daher wird im Folgenden synonym von Schulassis-
tenz gesprochen.
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Tz. 133

Tz. 134

Tz. 135

Tz. 136

Tz. 137

Die Schulassistenzen stellten zudem eine bedeutende Ausgabengrofle fur die
Kommunen dar. Im Jahr 2022 gaben die gepriften Kommunen insgesamt rund
47,7 Mio. €% fur Teilhabe an Bildung an Regelschulen sowie Férderschulen fur
geistige Entwicklung aus. Die durchschnittlichen Fallkosten lagen bei 25.762 € an
Regelschulen und bei 23.955 €° an Forderschulen geistige Entwicklung. Die

Werte zur Teilhabe an Bildung sind in Anlage 8 ausfihrlich dargestellit.

Einige Kommunen hatten Steuerungsbemuihungen im Bereich der Teilhabe an
Bildung beschrieben. (vgl. Abschnitt 5.3) Inwiefern diese Steuerungsansétze ur-
sachlich sind fur die Entwicklungen der Fallzahlen, sollte durch die Kommunen
gepruft werden, sofern noch nicht geschehen. Dies gilt auch angesichts der gro-
3en Bedeutung, die der Gesetzgeber der Teilhabe an Bildung gegeben hat. Sie
wurde vor dem Hintergrund des Art. 24 der UN-BRK™ durch das BTHG als ei-
genstandige Rehabilitationsleistung eingefiihrt.”?

Zusammengefasst halt die 16Kp es sowohl aus inhaltlichen wie auch aus fiskali-
schen Griunden fir wichtig, dass die Kommunen die Effektivitat und Effizienz der
Hilfen zur Teilhabe an Bildung kennen. Nur so kénnen Steuerungsmaoglichkeiten

identifiziert und schlie3lich genutzt werden.

Stellungnahmen der Kommunen

Durch das in 8§ 4 Abs. 1 Satz 3 NKPG vorgesehene Stellungnahmeverfahren wird
den gepriften Kommunen die Gelegenheit gegeben, insbesondere auf zu korri-

gierende Sachverhalte hinzuweisen.

Die Kommunen hatten bis zum 31.08.2024 die Mdglichkeit, zum Entwurf der Pru-
fungsmitteilung Stellung zu nehmen. Davon haben die Landkreise Friesland,
Goslar, Hildesheim und Stade sowie die Stadte Braunschweig und Oldenburg
Gebrauch gemacht. Der Landkreis Oldenburg erklarte seinen Verzicht auf eine
Stellungnahme.

69 Ohne den Landkreis Oldenburg, der keine nach Schulformen differenzierten Ausgaben mitteilen konnte.

0 Die Region Hannover konnte aus personellen Griinden keine Fallzahlen der Schulassistenz fir das Jahr 2022
mitteilen, der Landkreis Oldenburg keine nach Schulformen differenzierten Ausgaben. Daher wurden die
Durchschnittswerte ohne diese beiden Kommunen ermittelt.

7L Art. 24 UN-BRK thematisiert den Bereich Bildung und verpflichtet die Vertragsstaaten, ein integratives und
inklusives Bildungssystem zu gewahrleisten. Vgl. UN-BRK, https://www.behindertenrechtskonvention.info/.

2 Im SGB Xl waren diese Leistungen integriert in die ,Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft*.
Im Zuge des BTHG wurden sie zudem durch Verbesserungen bei der Zweitausbildung erganzt. Vgl.
https://Jumsetzungsbegleitung-bthg.de/betreuungswesen/teilhabe-an-bildung/, zuletzt aufgerufen am

23.01.2025.


https://www.behindertenrechtskonvention.info/
https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/betreuungswesen/teilhabe-an-bildung/
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Tz. 138

Tz. 139

Tz. 140

Tz. 141

Tz. 142

Tz. 143

Tz. 144

Der Landkreis Friesland erklarte im Stellungnahmeverfahren, dass er bereits
mit der Umsetzung der gegebenen Hinweise begonnen und erste Grundlagen fur

ein Fach- bzw. Wirkungscontrolling geschaffen habe. Das begriuf3t die U6Kp.

Der Landkreis Goslar erklarte im Stellungnahmeverfahren, dass er tber eine
Ubersicht tiber die vorhandenen Angebote in Form einer Exceldatei verfiige. Er
halte aber eine einheitliche, komfortabel nutzbare Landes-Datenbank fiir deutlich
hilfreicher, mit der auch die Leistungsangebote der Nachbarkommunen einseh-

bar seien.

Zum Fachcontrolling erklarte der Landkreis Goslar, dass der Umfang von B.E.Ni
enorme Personalressourcen binde. Hinzu kamen technische Probleme mit der
Einbindung in die Fachanwendung. Dies erschwere das Entwickeln eines tech-
nikuntersttitzten Fachcontrollings erheblich.

Ferner berichtete der Landkreis Goslar, dass er in groRem Umfang sozialpada-
gogisches Fachpersonal aufgestockt habe. Trotzdem sei es aufgrund fehlender
Personalressourcen notwendig, bei der Ausgestaltung der Gesamtplanverfahren
Abstufungen vorzunehmen. Die Hauptaufgabe bleibe die individuelle Steuerung
passgenauer Hilfen im Einzelfall, nicht die lickenlose Dokumentation jedes Ein-
zelfalls. Eine umfassende Strukturplanung einschlief3lich eines systematischen
Fachcontrollings wiirde einen ganz erheblichen Erfassungsaufwand und damit

einen erheblichen Personalmehrbedarf auslosen.

Der Landkreis Hildesheim teilte im Stellungnahmeverfahren geédnderte Fallzah-
len und Aufwendungen mit. Der Landkreis habe zuvor nicht alle Kinder und Ju-

gendlichen bei der Auswertung der Fachprogramme einbezogen.

Die U6Kp fuhrte mit dem Landkreis Hildesheim am 05.12.2024 ein Er6rterungs-
gesprach zur abgegebenen Stellungnahme. Daraufhin wurden nochmals voll-
sténdig Uberarbeitete Fallzahlen und Aufwendungen sowie Verédnderungen bei
den Wohnangeboten mitgeteilt. Die nachtraglich gelieferten Werte fiihrten zu An-

derungen in Abschnitt 6, Anlage 3 sowie den Anlagen 5 bis 8.

Der Landkreis Stade berichtete in seiner Stellungnahme, dass er dem Fazit der
U6Kp zustimme und bereits Handlungsbedarfe fur sich erkannt habe. So beab-

sichtige er u. a.:
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Tz.

Tz.

Tz.

Tz.

145

146

147

148

e zu prufen, inwieweit Pooling-Modelle bei den Schulassistenzleistungen mit Blick

auf Fallzahlen und Kostensteigerungen maéglich sind,

o Gesprache mit ortsansassigen Leistungsanbietern hinsichtlich der Wohnange-
bote fur Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung und massiven Ver-

haltensstérungen zu fuhren,

e im Jahr 2024 eine Koordinierungsstelle ,Pflege und Inklusion® auszuschreiben.
Der Landkreis teilt mit, dass die Stelle zum 01.03.2025 besetzt wird. Er plane
die Vernetzung mit den Akteuren vor Ort, um den Sozialraum weiter zu erschlie-

Ren und

e zu prifen, in welchen Bereichen die Zusammenarbeit fir eine bedarfsorientierte

Strukturplanung intensiviert werden muss.

AulRerdem teilte der Landkreis Stade mit, dass er noch zu wenige Integrations-
platze anbiete und dies auf den Fachkraftemangel zurlickzuflihren sei. Er fordere

die Erzieherinnen- und Erzieherausbildung mit entsprechenden Stipendien.

Zudem sei der Landkreis Stade mit dem Land im Gesprach, inwieweit die Daten-
bank Quotas genutzt werden kann, um einen vollstandigen Uberblick tiber be-

legte Platze bei den Leistungsangeboten zu erhalten.

Der Landkreis Stade teilte mit, dass er derzeit nicht mit seinem Fachverfahren
auswerten kénne, welche Angebote vor Ort fehlen. Er habe daher zwischenzeit-
lich eine Ubergangsweise Losung (Excelliste) hinterlegt. Auch biete das Fachver-
fahren noch nicht die Moglichkeit, das Erreichen von Zielen zu evaluieren.

Die Stadt Braunschweig legte zum Abschnitt 4.2. dar, warum sich die Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen aus ihrer Sicht teils
schwierig gestaltete. Insbesondere verdeutlichte die Stadt, dass sich eine landes-
weite Angebotsliicke bei der Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit be-
sonders auffalligem Verhalten bei gleichzeitiger geistiger Beeintrachtigung dar-
stelle. Es gdbe Anbieter, die grundsatzlich bereit waren, entsprechende Platze
fur Kinder und Jugendliche zu schaffen, wenn sichergestellt wére, dass ange-
messen finanzierte Anschlussplatze fur junge Erwachsene zur Verfligung stiin-

den.
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Tz. 149

Tz. 150

Tz. 151

Tz. 152

Tz. 153

Die Stadt Braunschweig teilte im Stellungnahmeverfahren mit, dass seit dem
01.05.2024 die Verfahrenslotsin gem. § 10b Abs. 2 SGB VIII damit befasst sei,
die Infrastruktur in den Sozialrdumen zu erfassen, um eine inklusive Ausrichtung

in der Stadt Braunschweig sicherzustellen.

Mit der Stadt Oldenburg fuhrte die 06Kp am 07.08.2024 ein Erérterungsge-
sprach im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens. Die Stadt Oldenburg berich-
tete, dass vor Ort bereits seit dem 01.09.2022 der Projektauftrag mit dem Titel
"Umsetzung der grof3en Losung, SGB VlIl-Reform" bestehe. Das Ziel des Projek-
tes sei die Umsetzung der Zusammenfihrung der Leistungen der Eingliede-
rungshilfe nach dem SGB IX und dem SGB VIII fiir alle jungen Menschen gemaR
den gesetzlichen Bestimmungen der SGB VlII-Reform (Kinder- und Jugendstar-
kungsgesetz) im Amt fur Jugend und Familie. Die sachliche Zustandigkeit der
Kinder- und Jugendhilfe soll damit fur alle jungen Menschen ab dem Haushalts-
jahr 2027 entsprechend der Regelungen des SGB VIII umgesetzt werden.

Hinsichtlich der Aufforderung der G6Kp, kiinftig die Organisationsvorgaben des
SGB VIl umzusetzen, teilte die Stadt Oldenburg mit, dass sie fur den Haushalt
2025 eine Beteiligung des Jugendhilfeausschusses vorsehen wird. Zudem wird
sie den politischen Gremien vorschlagen, die Satzung des Jugendamtes so zu
andern, dass das fachliche Weisungsrecht und die fachliche Steuerung fur die
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII durch den Leiter des Amtes flir Jugend

und Familie wahrgenommen werden soll.

Fazit

Die Reform der Eingliederungshilfe durch das BTHG und die Anderung der Zu-
standigkeit in Niedersachsen stellten und stellen die Kommunen noch immer vor

enorme Herausforderungen.

Die Kommunen unternahmen in den letzten Jahren teils grof3e Anstrengungen,
ihre Organisationsstrukturen anzupassen. Einige hatten dabei auch schon die
,GrolRe Losung® (geplante Zusammenfuhrung der bisher getrennt geregelten Ein-
gliederungshilfen fir Kinder und Jugendliche nach SGB VIII und IX, vgl. Tz. 20)
im Blick. Ein bestandiger Fokus der Kommunen lag auf der Sicherstellung der in-
dividuellen Bedarfe der Leistungsberechtigten und der Umsetzung der erweiter-

ten Vorgaben zur Gesamt- und Teilhabeplanung. Die Kommunen rdumten jedoch
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ein, dass sie ihrem Sicherstellungsauftrag nicht in allen Fallen gerecht werden

konnten.

Tz. 154 Umso wichtiger ist es, dass die Kommunen sich damit auseinandersetzen, wie
sie ihre Angebotsstruktur unter Verwendung der vorhandenen Informationen aus
der Gesamt- und Teilhabeplanung steuern kdénnen. Ziel muss es dabei sein, dass
kunftig bedarfsdeckende, am Sozialraum orientierte und inklusiv ausgerichtete
Leistungsangebote ausreichend zur Verfiigung stehen. Keine der gepriften Kom-
munen hatte hierfir bisher eine Strukturplanung entwickelt. In einer Handrei-
chung (Anlage 1) hat die U6Kp die aus ihrer Sicht daftir notwendigen Schritte zu-

sammengefasst.

Im Auftrag

Heike Fliess
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Anlage 1: Schematische Darstellung der Strukturplanung in der Eingliederungshilfe

Bendtigte Angebotsstruktur
Vorhandene Angebotsstruktur gte Ang

Sicherstellungsaufirag
gem. § 95 S5GB IX

Vollstandiger aktueller Uberblick: Erkenntnisse aus:

= Leistungsangebote der Eingliederungshilfe
= mit eigener Vereinbarung der Kommune
= (Platzzahlen)
* (belegtefireie Plaize)
= in Nachbarkommunen
= Uberregionall spezialisierte Angebote

» Auswertung der Gesamtplanung
(Fachcontrolling), z. B.
= Wiinsche

Abgleich und MaRnahmenentwicklung DL

= Teilhabeziele

= Bewilligungen

= Angebote im Sozialraum + Finanzcontrolling, z. B.
» niedrigschwellige Angebote = Fallzahlen
* z. B. in Nachbarschaft, von Vereinen, Mdégliche Ergebnisse des Abgleichs + Aufwendungen
Kirchengemeinden + Unterversorgung (Angebotsliicke)
+ Fehlversorgung + Austausch mit anderen Akteuren, z. B.
+ Uberversorgung. + Jugendamt
= Leistungsanbieter
\ / Magliche MaBnahmen, z. B. = Regionale Beratungs- und
+ neue Verirdge mit Leistungsanbietern/ Unterstiitzungszentren (RZ1)
Vertragsanderungen = Bundesagentur fir Arbert
+ Entwicklung neuer Angebote = Benachbarte Kommunen
« Stérkung des Sozialraums = Inklusionsbeirdte und sonstige Akteure im
Sozialraum
+« Evaluation, z. B.
= Wirksamkeit von Leistungen

\ /’ \\ = Zufriedenheit der Leistungsberechiigten /

Bewertung der MaBnahmen

Ziel erreicht?

Quelle: eigene Darstellung
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Anlage 2: Organisation der Eingliederungshilfe (EGH) nach SGB IX fir Kinder und Jugendliche

FB Familie,
L - FB Soziales und [Jugendund 7B Jugendund |Amtflr Teilhabe \Amtfur Teihabe |, soziales |FB Teilhabe: || 0 Kinder. FB Gesundheit | Amtfur Teilnabe
zustandige Organisations- . . Soziales: Familie: und und soziale ’ . - Jugend und ) . - }
A Senioren: ; . S ! . und Teilhabe: Fachteams flr L und Soziales: und Soziales:
einheit {OE) S EGH FD Teilhabe von |Team Inklusion |Rehabilitation: Sicherung: Abt EGH iunge Menschen Familie: FD Sozialhilfe FD ECH
Menschen mit  |und Teilhabe  |Team EGH Team EGH : ung Abt. EGH
Behinderung
Bearbeiten dieselben
Fachkrafte sowohl EGH fur  |SB ja - : . ) . ) ) ) )
Kinder/Jugendliche S02Pad nein e nein 13 nein 18 nein nein Ja Ja
als auch fur Erwachsene?
Ist die EGH fiir
derselben OE zugeordnet?
Bearbeiten dieselben
Fachkrafte sowohl die EGH S8 nein
fiir Kinder/Jugendliche nach |entfallt entfallt nein entfallt entfallt entfallt S0z Pad. ia nein entfallt ja
SGB IX als auch nach § 35a -1
SGB vz
N 01.01.2020
01.01.2018 var ca. 15 Jahren ) Planung fir 2025;| -, -
. Bildung FD mit  |Bildung des | 2018 Bildung des| 2% 2022 Verlagerung der |S/UNAUNGFE —1aq 04 0021 56 2015 Ubemahme
Erlauterung der e . getrennte iy Teilhabe ; der Leistungen
N . getrennten Teams fur Kinder |Amtes fur - . |EGH fir Kinder EGHim FB
organisatorischen A . ; . Hilfeplanung fur . 2023 Anpassung | A nach
i Gruppen fir und Jugendliche, |Teilhabe und ) und Jugendliche Kinder, Jugend .
Veranderungen ) : IV Kinder und - der Struktur nach o § 35a SGB VIl in
Kinder und seit01.04.2021 |Rehabilitation Erwachsene in das Oraanis ations- und Familie den FD EGH
Erwachsene im FB Jugend Jugendamt un?ersuchung

EGH = Eingliederungshilfe
FB = Fachbereich
FD = Fachdienst
505G = Sachgebiet

5B = Sachbearbeitung (Verwaltung)
So0zPad. = Sozialpadagogik (Hilfeplanung)
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Anlage 3: Angebote mit vereinbarten Platzzahlen fur junge Menschen mit Behinderungen

integrative Kindergartengruppe| 136 136 136 136 0%
Sprachheilkindergarten 0 0 0 0
Landkreis Friesland | ppyc- a2 32 az 32 0%
Tageshbildungsstatte a6 15 ag 96 0%
Wuhnanﬁebate 28 28 28 28 0%
integrative Kindergartengruppe|73 78 a0 a1 11%
Sprachheilkindergarten BA 56 5] 56 0%
Landkreis Goslar HPK™ 62 B2 62 B2 0%
Tageshbildungsstatte 64 il 70 70 9%
Wohnanﬁebme 28 28 28 28 0%
integrative Kindergartengruppe| 180 180 180 180 0%
Sprachheilkindergarten 16 16 16 16 0%
Landkreis Harburg | py- 56 56 56 56 0%
Tageshbildungsstatte 0 0 0 0
Wuhnanﬁebate 0 0 0 0
integrative Kindergartengruppe| 241 240 225 223 -T%
Sprachheilkindergarten 136 136 136 136 0%
Landkreis Hildesheim | jpjc- 84 84 116 118 38%
Tageshbildungsstatte 0 0 i} 0
Wohnanﬁebme 228 227 207 209 -B%
integrative Kindergartengruppe| 142 165 167 173 22%
Sprachheilkindergarten 16 16 16 16
Landkreis Oldenburg | py- 21 28 28 28 33%
Tageshbildungsstatte T2 72 72 T2
‘Wohnangebote 24 24 24 24 0%

* Heilpddagogischer Kindergarten fur Kinder mit geistiger Behinderung
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Anlage 3: Angebote mit vereinbarten Platzzahlen fiir junge Menschen mit Behinderungen

integrative Kindergartengruppen |88 96 120 128 45%
Sprachheilkindergarten 56 56 56 56 0%
Landkreis Stade HPK* 24 2 2 30 25%
Tagesbildungsstatte 64 64 64 64 0%
Wohnangebote 0 0 0 0
integrative Kindergartengruppen |429 449 442 463 8%
Sprachheilkindergarten 192 192 192 192 0%
Region Hannover HPK* 254 254 254 266 5%
Tagesbildungsstatte 79 79 79 79 0%
Wohnanﬂebote 98 98 98 98 0%
integrative Kindergartengruppen |80 92 96 124 55%
Sprachheilkindergarten 40 40 40 40 0%
Stadt Braunschweig  |ypk» 48 48 48 48
Tagesbildungsstatte 1] 1] 0 0
Wohnanﬁebote 20 20 20 20
integrative Kindergartengruppen |45 45 83 48 %
Sprachheilkindergarten 0 0 0 0
Stadt Emden HPK* 0 8 16 16 100 %™
Tagesbildungsstatte 0 0
Wohnanﬂebote 0 0 0 0
integrative Kindergartengruppen [124 136 144 148 19%
Sprachheilkindergarten 48 48 48 48 0%
Stadt Oldenburg HPK* 18 18 18 18 0%
Tagesbildungsstatte 0 0 0 0
Wohnangebote 82 82 82 82 0%

* Heilpadagogischer Kindergarten for Kinder mit geistiger Behinderung

** \eranderung von 2021 bis 2023
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Anlage 4: Platzdichte (Integrationsplétze in Regelkindergarten und HPK-Platze)

. . Integrationsplatze in Regelkindergérten 136 136 136 136 49 89 50,88 50,60 50,30
Landkreis Friesland
HPK-Platze 82 82 82 82 30,08 30,68 305 30,33 2726 2673 2688 2.704
Landkreis Goslar Integrationsplatze in Regelkindergérten 73 78 80 81 23.85 2566 26,38 26,62
HPK-Platze 62 62 62 62 20,25 20,39 20,44 20,37 3.061 3.040 3.033 3.043
Landkreis Harburg Integrationsplatze in Regelkindergarten 180 180 180 180 23.34 22.83 2239 22 66
HPK-Platze 56 56 56 56 7,26 7,10 6,97 7,05 7713 7.884 8038 7.942
Landkreis Hildesheim Integrationsplatze in Regelkindergarten 241 240 226 223 33.58 32.75 29.40 28.97
HPK-Platze 84 84 116 116 11,70 11,46 15,16 15,07 777 7.328 7.652 7.697
Landkreis Oldenburg Integrationsplatze in Regelkindergarten 142 165 167 173 37.88 42 44 42 09 42 95
HPK-Platze 21 28 28 28 5,60 7.20 7,06 6,95 3.749 3j.Bas 3.968 4.028
Landkreis Stade Integrationsplatze in Regelkindergarten 88 96 120 128 13,97 14,92 18,40 19.31
HPK-Platze 24 26 26 30 381 4,04 3,99 463 6.299 6.434 6.520 6.628
. Integrationsplatze in Regelkindergarten 429 449 442 463 12,71 13,23 12,88 13,63
Region Hannover
HPK-Platze 254 254 254 266 7,53 749 7,40 783 33753 33926 34.325 33.978
Stadt Braunschweig Integrationsplatze in Regelkindergarten 80 92 96 124 12,47 14,30 14,64 19,45
HPK-Platze 48 48 48 48 7.48 746 7,32 753 6.414 6.435 6.558 6.376
Stadt Emden Integrationsplatze in Regelkindergarten 45 45 53 43 30,59 31.34 36,43 32,68
HPK-Platze 0 g 16 16 0,00 h5T 11,00 10,89 1.471 1.436 1.455 1.469
Stadt Oldenburg Integrationsplatze in Regelkindergérten 124 136 144 148 27.95 3017 31.79 3215
HPK-Platze 18 18 18 18 4,06 3,99 3,97 in 4437 4508 4530 4.603

*  Quelle: Landesamt fir Statistik, 2024, LSN-Online: Tabelle Z2100002G, Bevilkerung nach Altersgruppen in Niedersachsen (Gebietsstand: 01.11.2021)

Angebotsdichte: Anzahl der Platze pro 1.000 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren
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Anlage 4: Platzdichte (Integrationspléatze in Regelkindergarten und HPK-Platze)

Platzdichte Integrationsplatze in Regelkindergarten
55
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Anlage 5: Kennzahlen zu Leistungsberechtigten und Gesamtausgaben je Kommune

Landkreis Friesland 285 282 285 156.545 15.508 156.993 18.3 18.2 17.8 0.0% 2.9% -2.8%
Landkreis Goslar 505 /20 535 18.133 18177 18.623 27.8 28.6 28,7 5£.9% 2.7% 3.2%
Landkreis Harburg 602 599 B45 44 344 45104 46429 13.6 13.3 13.9 7.1% 4 T% 2.3%
Landkreis Hildesheim 1.315 1.397 1.454 43355 43528 44 827 303 321 324 10.6% 3.4% 6.9%
Landkreis Oldenburg 389 442 491 22.312 22.593 23271 174 19,6 21.1 26.2% 4 3% 21.0%
Landkreis Stade 427 482 494 36447 36.860 38114 1,7 131 13,0 15 7% 4 6% 10,6%
Region Hannover 2.540 2657 2.687 192174 193.822] 199135 13,2 13,7 13,5 5.8% 3.6% 2.1%
SudtBraunschweig' JHM0 T ws s o oL nS Y ST
Stadt Emden 263 291 310 8.307 8.272 8.569 N7 35,2 36,2 17.9% 3.2% 14,3%
Stadt Oldenburg 589 G638 695 26111 26.329 27.045 226 264 26,7 18.0% 3.6% 13.9%
SUMME™ 6.915 7.338 7.596

SUMME*** 6.915 8.109 8.405

* Die Stadt Braunschweig konnte fiir das Jahr 2020 keine belastbaren Zahlen mitteilen.
**  Jahressummen ohne Stadt Braunschweig
**  Jahressummen mit Stadt Braunschweig

Anstieg der Leistungsberechtigten in den gepriften Kommunen im Prifungszeitraum 9,8 %
(aufgrund fehlender Werte fiir 2020 ohne Stadt Braunschweig)

Anstieg der Bevdlkerung unter 18 Jahren in den gepriften Kommunen im Prifungszeitraum 3,8 %
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Anlage 5: Kennzahlen zu Leistungsberechtigten und Gesamtausgaben je Kommune

Landkreis Friesland 861376980 € | 7.99855588€ | 829370357 € 37%| 30.22375€| 28.363,67€| 29.100.71€ 37%  55412€ 51577 € 51858 € 6,4%
Landkreis Goslar 10.756.047,56 € | 12.438.628,01€ | 12.849.14825€ 19.5% 21.299,10€ |  23.920,44€  24.017.10€ 128%  59318€ 684,31 € 689,96 € 16,3%
Landkreis Harburg 11.310.870,77 € | 1022500322 € | 12.421.49128€ 9,.8%| 18.788.82€| 17.070,12€ | 19.25813€ 25%| 25507€ 226,70 € 267,54 € 49%
Landkreis Hildesheim| 26.873.087.64€ | 30533.757,90€ | 31.712.88195€ 18,0% 2043581€ | 21856,66€ 21.81079€ 67%  61984€ 701,47 € 707,45€ 14,1%
Landkreis Oldenburg| 8.262.988,73€ | 10.117.373,89€ | 10.753.531,12€ 30,1%| 21.24162€| 22.889.99€ | 21.90129€ 31%|  37034€ 44781€ 462,10 € 24.8%
Landkreis Stade 10.436.69568€ | 10.954.42531€  11.300.99437 € 83%| 2444191€| 22727.02€| 2287651¢€ 6,4%  28635€ 297,19 € 296,51 € 35%
Region Hannover 68.853.087,59 € | 79.467.35389€ | 82.437.20599 € 19,7%| 27.107,51€| 29.908.68¢€ | 30.680,02€ 13.2%| 35829 ¢€ 410,00 € 413,98€ 15,5%
% 7 » L L, L,

Stadt Braunschweig" 777 /), 1208101151 121153588 7/, 1697415€ 150a985€ 7/, 35546¢ 20e
Stadt Emden 440852984 €| 528632133€| 582575582€ 32,1% 16.762,47€| 18.166,05€ | 18.792,76€ 12,1%| 530,70 € 639,06 € 679,86 € 28,1%
Stadt Oldenburg 14.305.34562€ | 14.667.041,13€ | 16.607.399.41 € 16,1% 2428751€| 21956,65€ | 23.89554 € 16%  54787€ 557,07 € 614,07 € 12,1%
SUMME™ 163.820.42323 € 181.688.46056€ 19220211176 € 17,3%

SUMME"" 194.775.532,07 € 204.377.437,64 €

* Stadt Braunschweig ohne Werte fiir das Jahr 2020.
**  Jahressummen ohne Stadt Braunschweig.

**  Jahressummen inklusive Stadt Braunschweig.

Durchschnittliche Bruttoausgaben pro leistungsberechtigter Person fur das Jahr 2022 Giber alle Kommunen = 24.316,17 €

= 204.377.437,64 €/ 8.405 Leistungsberechtigte

(= Summe*** SP 4 | Anzahl Leistungsberechtigte 2022)
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Anlage 5: Kennzahlen zu Leistungsberechtigten und Gesamtausgaben je Kommune

Entwicklung
im Priffungszeitraum

35.0%

30.0%
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5.0%

0.0% I I
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F d Goslar Harburg

-5,0%

Landkreis
Hildesheim

Landkreis
Oldenburg

Landkreis
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Hannover
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Stadt
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-10.0%

® Entwicklung der Zahl der
Leistungsberechtigten

= Entwicklung
Leistungsempfangerdichte

= Entwicklung Gesamtausgaben

Entwicklung Gesamtausgaben
pro leistungsberechtiger Person

* Stadt Braunschweig ohne Werte fur 2020.
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Anlage 6: Kennzahlen zu Leistungsgruppen zur sozialen Teilhabe und Teilhabe an Bildung

Landkreis Friesland 212| 5.961.39336€ | 28.119,30 € 207| 5.303.74213€ | 25621,94€ 217|  5.404.82031€ | 24.907,01€ 2,4% 93%| -11,4%
Landkreis Goslar 484 6.900.364,80 € | 14.256,95 € 477|  7.49381214€ 15710,30€ 517|  7.693.062,21€  14.880,20 € 6,8% 11,5% 4,4%
Landkreis Harburg 434| 8.650.36370€ | 19.931,71€ 469  7.240.83922€ | 15.438,80€ 499  9.049.910309€ | 18.136,09€ 15,0% 4,6% -9,0%
Landkreis Hildesheim 733| 11.902.684 42 € | 16.238,31€ 793| 13.980.75852€  17.630,21€ 13.785.159,00 €  15.450,07 € 14,3% 15,8% 1,3%
Landkreis Oldenburg 275 5141.04301€ | 1860470 € 306| 5.3086124G€  1027651€ 354| 645560657 € | 18236 18€ 28.7% 25 A% 2 5%
Landkreis Stade 334 6.49040168€ | 1943234 € 387 6.86513961€ 17.73938¢€ 385 7.06038267€ 18.33866€ 15,3% 88%  -56%
Region Hannover 1661| 34.121.132,51€ | 2054252 € 1646| 38.732788.76€ | 2353146€ 1611| 36.716.144,14€ | 22.790,90 € -3,0% 7.6%  10,9%
s eranserwers YNNI, 0 1svseewe nswowe o 1zenzare wssssse YNNG
Stadt Emden 187| 2.815.640,17 € | 15.056,95 € 200| 3.23652870€ | 16.182,64 € 205| 3.40357533€ | 17.041,83€ 9,6% 241%|  132%
Stadt Oldenburg 420 8.923.44350€ | 21.24620 € 498  9.059.39273€ 18.19155€ 514/ 0.916.30935€ 10.202,61€ 22.4% 1,1%  -9,2%
SUMME** 4.740 90.906.481 4983 97.811614,2T€ 5140 99.575.061,12 €

SUMME** 5613 105.313.702,2T € 5816 106.804.763,59 €

* Die Stadt Braunschweig ohne Werte fur das Jahr 2020.
**  Jahressummen ohne Stadt Braunschweig.
**  Jahressummen inklusive Stadt Braunschweig.
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Anlage 6: Kennzahlen zu Leistungsgruppen zur sozialen Teilhabe und Teilhabe an Bildung

Landkreis Friesland 83| 2652371 44€ | 3195628 € a7 2694 813.75€ | 3097487 € 80| 288B883.26€ | 3611104 € -3.6% 8.9% 13.0%
Landkreis Goslar 161 3.847.84601€ | 2548242 € 162 493817147 € | 3248797 € 172| 5.156.086,04 € | 29.977 24 € 13.9% 34.0% 17.6%
Landkreis Harburg 178 2.660.507.07 €| 1494667 € 1400 298416400 € | 2131546 € 156 3.371.58089€ | 2161270 € -12.4% 26,7% 44 6%
Landkreis Hildesheim 582 14 96810864 € | 25718 40 € 604 16.662 747 61 € | 27 40621 € 616/ 17927 641 86 € 2910331 € 5.8% 19.8% 13,2%
Landkreis Oldenburg 122 3121945 72€ | 25658972 € 139 421876143 € | 30.350.80 € 146 4297924 55 € | 29437 84 € 19,7% 37, 7% 15.0%
Landkreis Stade 124, 3946294 00€ | 31824 95 € 128 4089285 70€ | 31.947 54 € 143 424061170 € | 29654 63 € 16.3% 7.5% -6.8%
Region Hannover 953| 34.731.955,08 € | 36.444 86 € 1.090| 40.711.893.21 € | 37.350,36 € 1135 4671122169 € | 40274 20 € _ 19,1% 31,6% 10,5%
suad Braunschweia NI, e sstesarse swanme 153 ssissnaie 23230 Y
Stadt Emden 76| 1.592.8380,67 €| 20.958.96 € 91| 2.029.912.92 € | 22.306.74 € 106 231743626 € | 22.070.82 € 38.2% 45 5% 5.3%
Stadt Oldenburg 194 5.381.90212€ | 2774176 € 2060 5607 64840€ | 2722169 € 222 6.690.99955€ 3013964 € 14.4% 24 3% 8.6%
SUMME™ 2463 7290381075 € 2637 83827398 39€ 2775 9260238570 €

SUMME** 2.782 89405895114 € 2928 9754800911 €

* Die Stadt Braunschweig ohne Werte fur das Jahr 2020.
**  Jahressummen ohne Stadt Braunschweig.

KKk

Jahressummen inklusive Stadt Braunschweig.
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Anlage 6: Kennzahlen zu Leistungsgruppen zur sozialen Teilhabe und Teilhabe an Bildung

Kennzahlen Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 113 SGB IX)
Entwicklung 2022 zu 2020 in %
Entwicklung
2022 zu 2020 in %
35,0%
m Fallzahlen m Ausgaben
30,0%
250%
20,0%
15,0%
10,0%
50% I
0,0% .
Land Landkreis Landkreis Landkreis Landkreis Landkreis Stadt Stadt Emden Stadt
Fries| Goslar Harburg Hildesheim Oldenburg Stade O\I'E[ Braunscnwmg Oldenbug
-5,0%
-10,0%
-150%

Kennzahlen Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX)
Entwicklung 2022 zu 2020 in %
Entwicklung
2022 zu 2020 in %
50,0%
m Fallzahlen ® Ausgaben
40,0%
30,0%
20,0%
10,0% I I
0.0% I I
I..ll(reis Landkreis Kreis Landkreis Landkreis Landkreis Region Staat Stadt Emden Stadt
Friesland Goslar urg Hildesheim Oldenburg Stade Hannover  Braunschweig* Oldenburg
-10,0%
20.0%

* Die Stadt Braunschweig ohne Werte fur das Jahr 2020.
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Anlage 7: Kennzahlen zur sozialen Teilhabe in HPK fiir Kinder mit geistiger Behinderung und bei Integration im Regelkindergarten

Landkreis Friesland 42| 188222847 € | 4481496 € 44 154610870€ | 3513883 € 43| 1557.986,31 € | 36.232,24 € 24%|  172%  -192%
Landkreis Goslar 47) 164574680€ | 3501580€ 54 178052191€ | 3297263€ 56 190517256€ | 3402094€ | 191%|  158%  -28%
Landkreis Harburg 53| 1815.056,97 € | 3424636 € 72| 190226129€ | 2642030€ 63| 218215657 € | 3463741€ |  189%|  202% 1,1%
Landkreis Hildesheim 41) 145523842€ | 3549362€ 38 1340487,02€ | 3551282€ 36 1.167.699,30€ | 3243609€ = -122% -198%  -86%
Landkreis Oldenburg 18| 62264485€ | 3459138 € 26|  73678683€ | 28.337,96€ 27| 1115250,42€ | 41.30557€ | 50,0%|  791%  19.4%
Landkreis Stade 31 1.069.730,31€ | 34507,43€ 31 121418896€ | 30.167,39€ 36| 1.317.036,32€ | 36.584,34€ | 16,1%  231%  60%
Region Hannover 286 9.691775,15€ | 33887,33€ 280| 10.069.262,07 € | 35.961,65€ 266 9713496,33€ | 3651690€ | -7.0%  02% 7,8%
stadtBraunschweig" 777277 /. 69| 187185397€ | 27.12832€ 56 1707.72399€  3049507€ 77 /.
Stadt Emden 4/ 15520097 € | 38.800,24 € 12| 29333079€ | 2444423€ 15| 549994,18€ | 36.66628€ | 2750% 2544%  -55%
Stadt Oldenburg 25 755190,85€ | 30.207,63€ 23 86506002€ | 3761131€ 18| 82126680€ | 4562593€ -280%  87%  51,0%

Landkreis Friesland 114| 2290.281,35€ | 20.090,19€ 109) 215112859 € | 19.735,12€ 109| 2.15047276€ 19.72911€ | -44%  61%  -18%
Landkreis Goslar 65 1.259.05623€ | 19.370,10€ 62| 1.256687,79€  20.269,16€ 66 1262398,43€ 19.12725€ 15%  03%  -13%
Landkreis Harburg 127| 2.369.157,25€ | 18.654,78 € 134) 2.219.018,78 € | 16.559,84 € 140 2638.34571€  18.84533€ |  102%  11.4% 1,0%
Landkreis Hildesheim 200 229255858€ | 11.462,79€ 194 417691546 €  21530,49¢€ 195 3562757,55€ | 1827055€ |  -25%  554%  59.4%
Landkreis Oldenburg 135| 2121.346,37€ | 1571368 € 149| 2.780.126,71 € | 18.658,57 € 155| 2.899.188,82€  18.70444€ | 148%  367%  19,0%
Landkreis Stade 76| 1.366.20093€ | 17.97645€ 94| 156127440 € | 16.609,30 € 99 1782572,87€ 1800579€  303%  305%  02%
Region Hannover 415 6.310.478,68€ | 1520597 € 418| 9.389.742,93 € | 2246350 € 308 8225571,26€ | 2066726€ |  -41%  303%  359%
StadtBraunschweig™ 772 /. 132| 221497261€ | 16.780,10€ 137 191822481€ 14001684€ 77/
Stadt Emden 58| 85041756 € | 14.662,37 € 63| 956691,82€ | 1518558€ 69| 861066,78€ 1247923€ 190% 13%  -14.9%
Stadt Oldenburg 120 2608.33565€ | 21.736,13€ 130 224717527 € | 1728596 € 138 2.363769,72€ 1712877€|  150%  -94%  -212%

* Die Stadt Braunschweig ohne Werte fir das Jahr 2020.
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Anlage 7: Kennzahlen zur sozialen Teilhabe in HPK fiir Kinder mit geistiger Behinderung
und bei Integration im Regelkindergarten

Fallzahlen pro 1.000 Kinder Entwicklung der Falldichte HPK fiir Kinder mit einer geistigen Behinderung:
von 3 bis 6 Jahren Félle pro 1.000 Kinder zwischen drei und sechs Jahren

18,5

m2020 w2021 w2022

16,0

140

12,0

100

8,0

6,0

4,0
2,0
0,0

Landkreis Landkreis Landkreis Landkreis Landkreis Landkreis Region Stadt Stadt Emden Stadt
Friesland Goslar Harburg Hildesheim Oldenburg Stade Hannover Braunschweig® Oldenburg

) Entwicklung der Falldichte Integration im Regelkindergarten:
Fa“mha.'egspgo JL}?%% Kinder Félle pro 1.000 Kinder zwischen drei und sechs Jahren

300

450

40,6 m2020 w2021 w2022

400 33.1 894

350

200

15,0
100
92,0

0,0

Landkreis Landkreis Landkreis Landkreis Landkreis Landkreis Region Stadt Stadt Emden Stadt
Friesland Goslar Harburg Hildesheim Oldenburg Stade Hannover Braunschweig® Oldenburg

* Die Stadt Braunschweig ohne Werte fiir das Jahr 2020.
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Anlage 8: Kennzahlen zur Teilhabe an Bildung an Regelschulen und Férderschulen geistige Entwicklung (Schulassistenz)

Landkreis Oldenburg*

67

Landkreis Stade

40

989.342.90 €

2473357 €

1.158.6592 65 €

30.49086(%

1(}9(}49401'6

2423320€

12,5%

Landkreis Friesland 35 82477138 € | 2356490 € 36 863.281 46 € | 2308004 € 28 083464 49€ | 3512373 € -20,0% 19.2% 49 1%
Landkreis Goslar 96| 1.598.41874€ | 2782891 € 61| 2.195.640,79€ | 30.338,37 € 63| 2.211.43777€ | 3510219 € 12.5% 41,9% 26,1%
Landkreis Harburg 137 1.73019262€ | 1262914 € 99| 1.987.32087€ | 2007395 € 101 2111.47349€ | 2090568 € -26,3% 22.0% 65,5%
Landkreis Hildesheim 136| 1.686.518,55€ | 12.400,8T7 € 151 2_709_687,62 € 17 944 95 € 8 3 818.355.46 € 21 451 44 € 126,4% 73,0%

10.2%

-2,0%

Region Hannover | 520/ 15078 06079 € | 28 502.05 € 554| 16.285530,65 € | 2030628 € W . WW
sons SN, < oo vwv 0 wmss s
Stadt Oldenburg 00| 3168.64045€ 3200647 € 104 333281503€ | 3204631€ 120 408284504€ | 3402371€ |  212%  289% 6.3%

* Der Landkreis Oldenburg konnte die Ausgaben nicht nach Schulform differenzieren.
**  Die Region Hannover ohne Fallzahlen fur das Jahr 2022.
**  Die Stadt Braunschweig ohne Werte fir das Jahr 2020.

*kkk

Jahressumme ohne Landkreis Oldenburg.

*kk Jahressummen ohne Landkreis Oldenburg und Region Hannover.

Mittlere Fallkosten der Schulassistenz an Regelschulen fir das Jahr 2022 tber alle Kommunen = 25.762,30 € / Fall

= 17.028.882,44 €/ 661 Falle

(= Summe***** Spalte 9 / Summe***** Spalte 8, d. h. jeweils ohne Landkreis Oldenburg und Region Hannover)



Die Prasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs
Prifungsmitteilung vom 19.02.2025, Umsetzung BTHG

56

Anlage 8: Kennzahlen zur Teilhabe an Bildung an Regelschulen und Forderschulen geistige Entwicklung (Schulassistenz)

Landkreis Friesland

0

124511 €

2870333 €

2870333 €

38.793,24 €

19.396,62 €

Landkreis Goslar

27

469.700.00 €

17.396,30 €

81544321 €

35.45405 €

B854.646.77 €

2441848 €

W///////////////

29.6%

Landkreis Harburg 30| 853.24002€ | 21877.05¢€ 86812351 € | 2411454 € 46| 04445366 € | 2053160 € 17.9% 10,?% £.2%
Landkreis Hildesheim 35 51514855€ 1471853 € 504_997,?3 € 13 33327 € 503_915,40 € 1561324€ 11 ,4% 13,2?. 5,1%
Landkreis Oldenburg* 137

Landkreis Stade 8 D2I8G1378€  2082672€ 336 831 ,00 €

Region Hannover™ 167| 3.00008376€ | 1801847 € 178| 485032805¢€ | 27 249,04 N

stadtBraunschweig™ 2/ 38| 1.305.07531€ 3436777 € 1.323.206,33 € ’
stadt Emden 7| 95677.39€ | 1366820 € 9| 11566653€ | 1285184 € 6 10090508 € | 16.81 ?,51 € -14,3% 5,5% 23.0%
stadt Oldenburg 27| 749.34010€| 2775334 ¢ 32| 72038641€| 2251208¢€ 31| 858.79576€ | 27.70300€ 14.8% 14.6% 0.2%
SUMME™" 11.315.554,33 €

SUMME 219  5.246.045,93 €

* Der Landkreis Oldenburg konnte die Ausgaben nicht nach Schulform differenzieren.
**  Die Region Hannover konnte aus personellen Grinden keine Werte fur die Schulassistenzen fur das Jahr 2022 mitteilen.
**  Die Stadt Braunschweig ohne Werte fiir das Jahr 2020.
*% - Jahressumme ohne Landkreis Oldenburg.
*kk Jahressummen ohne Landkreis Oldenburg und Region Hannover.

Mittlere Fallkosten Schulassistenz an Férderschulen geistige Entwicklung fur das Jahr 2022 tiber alle Kommunen = 23.954,55 € / Fall

= 5.246.045,93 €/ 219 Falle

(Summe***** Spalte 8 / Summe Fallzahlen exklusive Landkreis Oldenburg und Region Hannover)
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Anlage 8: Kennzahlen zur Teilhabe an Bildung an Regelschulen und Forderschulen geistige
Entwicklung (Schulassistenz)

Mittlere Fallkosten fur Hilfen an Regelschulen
Mittlere Fallkosten

40.000,00 €

2020 w2021 w2022

35.000,00 €

30.000,00 €

25.000,00 €

20.000,00 €

15.000,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

Landkreis Landkreis Goslar ~ Landkreis Landkreis Landkreis Landkreis Stade Region Stadt Stadt Emden  Stadt Oldenburg
Friesland Harburg Hildesheim Oldenburg* Hannover**  Braunschweig***

Mittlere Fallkosten fiir Hilfen an Forderschulen fiir geistige Entwicklung
Mittlere Fallkosten

40.000,00 €

m2020 m2021 w2022

35.000,00 €

30.000,00€

25.00000€

20.000,00 €

15.000,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

0,00€

Landkreis Landkreis Landkreis Landkreis Landkreis Landkreis Stade Region Stadt Stadt Emden Stadt Oldenburg
Friesland Goslar Harburg Hildesheim Qldenburg* Hannover*  Braunschweig***

*  Der Landkreis Oldenburg konnte die Ausgaben nicht nach Schulformen differenzieren.
** Die Region Hannover ohne Werte fiir das Jahr 2022.
*** Die Stadt Braunschweig ohne Werte fur das Jahr 2020.



	Vorlage
	Anlage  1 Prüfungsmitteilung Umsetzung BTHG

